
BEILAGE l zum Mitteitungsbtatt
20. Stlick, Nr. 100.1 -2019120,20.05.2020

Bericht

Universität Klagenfu rt,
Klagenfurt am Wörthersee

Prüfung des Rechnungsabschlusses
zum 3L. Dezember 2019

pwc



PwC

I

Inhaltsverzeichnis

1. Prüfu ngsvertrag und Auftragsdurchführung .............

2. Aufgliederung und Erläuterung von wesentlichen Posten des Rechnungsabschlusses

3. Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses ................

3.1. Feststellungen zur Gesetzmäßigkeit von Buchführung und Rechnungsabschluss

3.2. Feststellungen im Zusammenhang mit der Univ. RechnungsabschlussVO..............

3.3. Erteilte Auskünfte

3.4. Nachteilige Veränderung der Vermögenslage und wesentliche Verluste

3.5. Stellungnahme zu Tatsachen nach $ 273 Abs. 2 und Abs. 3 UGB .

4. Bestätigungsvermerk

Anlagenverzeichnis

Seite

Anlage

1

3

4

4

4

4

4

5

6

1

2

3

Rechnungsabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2079 .

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Angaben und Erläuterungen zum Rechnungsabschluss zum 31. Dezember 2019

Andere Anlagen

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .

Angaben über die rechtlichen Verhältnisse

Angaben über die wirtschaftlichen Verhältnisse .........

Angaben über die steuerlichen Verhältnisse

Ailgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe...

4

5

6

7

B

0.0916296.001,/REMR



pwc

An die
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TeI.: +43 465 So7 gos
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BERICHT ÜNNN DIE PRÜFUNG DES
RECHNUNGSABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2OI9

1. Prüfungsvertrag und Auftragsdurchf[ihrung

Mit Beschluss des Universitätsrats vom 20. Mai 2019 wurde uns der Auftrag erteilt, den Rech-
nungsabschluss der Universität Klagenfurt, Klagenfurt am Wörthersee, zum 31. Dezember 2OI9
zu prüfen und darüber in berufsüblicher Weise Bericht zu erstatten. Anlässlich der Beauftra-
gung zum Abschlussprüfer haben wir eine Erklärung gemäß S 270 UGB über unsere Unabhän-
gigkeit abgegeben.

Bei der gegenständlichen Prüfung handelt es sich um eine Pflichtprüfung gemäß $ 16 Universi
tätsgesetz 2002 (im Folgenden ,,UG 2002") i.V.m. $ 14 Univ. RechnungsabschlussVO.

Für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrages ist Frau Mag. Birgit Pscheider, Wirt-
schaftsprüfer, verantwortlich.

Die Prüfung erstreckte sich darauf, ob bei der Erstellung des Rechnungsabschlusses und der
Buchführung die für die Universitäten geltenden gesetzlichen Vorschriften und die ergänzen-
den Bestimmungen der Satzung beachtet wurden. Die Überwachung der Gebarung, die Über-
prüfung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes und die planmäßige Aufdeckung etwa-
iger Unregelmäßigkeiten waren nicht Gegenstand des Auftrages. Weiters weisen wir darauf hin,
dass die Überprüfung der Gebarung der Universitäten dem Rechnungshof unterliegt (S 15
Abs. 6 UG 2002).

Bei unserer Prüfung beachteten wir die in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und
die berufsüblichen Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von Abschlussprüfungen. Die-
se Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA), veröf-
fentlicht vom International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Geschäftsführer: WP/SIB lMag. Horst Bemegger, WFiStB [4a9. Dr Christine Catasta, StB Mag. Dr Rudolf Krickl, WP/SIB lvlag. Dr Aslan lVilla, WP/SIB N4ag. Birgit Pscheider,
WP/SIB Mag. Alexandra Rester, WP/SIB Mag. Jürgen Schauet WP/SIB ¡/ag. Dietmar Stefan, StB l\4a9. Thomas Strobach, WP/SIB Mâ9. Bettina lvlaria Szaurer,
WP/SIB Mag. Ute Unden-Schubert, \i\F/StB [¡l/ag. Frédéric Vilain, WP/SIB N4ag. Gùnter Wltschek
Sitz der Gesellschaft: Klagenfurti Firmenbuch: FN 94242 I, Landesgericht Klagenfurt, UID: 4TU56985766, WT: 80051 0

finden S¡e unter \M.pwc.com/structure.
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Wir weisen darauf hin, dass die Abschlussprüfung mit hinreichender Sicherheit die Richtigkeit
des Abschlusses gewährleisten soll. Eine absolute Sicherheit lässt sich nicht erreichen, weil je-
dem internen Kontrollsystem die Möglichkeit von Fehlern immanent ist und auf Grund der
stichprobengestützten Prüfung ein unvermeidbares Risiko besteht, dass wesentliche falsche
Darstellungen im Rechnungsabschluss unentdeckt bleiben. Die Prüfung erstreckte sich nicht auf
Bereiche, die üblicherweise den Gegenstand von Sonderprüfungen bilden.

Als Grundlage für unsere Prüfung dienten die Buchführung, die Belegsammlung, Bestandsver-
zeichnisse sowie der von der Universität erstellte Rechnungsabschluss zum 31 . Dezember 2079 .

Wir führten die Prüfung mit Unterbrechungen im Zeitraum Oktoberbis Dezember 2019 (Vor-
prüfung) sowie von März bis April2020 (Hauptprüfung) überwiegend in den Geschäftsräumen
der Universität in Klagenfurt durch. Die Prüfung wurde mit dem Datum dieses Berichts materi-
ell abgeschlossen.

Grundlage für unsere Prüfung ist der mit der Universität abgeschlossene Prüfungsvertrag, bei
dem die von der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Allgemei-
nen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe vom 18. April 2018 (siehe Anlage B)
einen integralen Bestandteil bilden. Diese Auftragsbedingungen gelten nicht nur zwischen der
Universität und dem Abschlussprüfer, sondern auch gegenüber Dritten. Bezüglich unserer Ver-
antwortlichkeit und Haftung als Abschlussprüfer gegenüber der Universität und gegenüber
Dritten kommt $ 275 UGB zurAnwendung.

0.0916296.001,/REMR
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2. Aufgliederung und Erläuterung von wesentlichen Posten des
Rechnungsabschlusses

Alle erforderlichen Aufgliederungen und Erläuterungen von wesentlichen Posten der Bilanz
und der Gewinn- und Verlustrechnung sind in denAngaben und Erläuterungen zum Rech-
nungsabschluss enthalten. Wir verweisen daher auf die entsprechenden Angaben des Rektorats
in denAngaben und Erläuterungen zum Rechnungsabschluss.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/-
einer Einheit (EUR, 0/o usw.) auftreten.

0.o916296.001/R_EMR
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3. Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses

3.1. Feststellungen zur Gesetzmäßigkeit von Buchftihrung und Rechnungs-
abschluss

Bei unseren Prüfungshandlungen stellten wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, der
ergänzenden Bestimmungen der Satzung und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
fest.

Im Rahmen unseres risiko- und kontrollorientierten Prüfungsansatzes haben wir - soweit wir
dies für unsere Prüfungsaussage für notwendig erachteten - die internen Kontrollen in Teilbe-
reichen des Rechnungslegungsprozesses in die Prüfung einbezogen.

Hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit des Rechnungsabschlusses verweisen wir auf unsere Ausfüh-
rungen im Bestätigungsvermerk.

3.2. Feststellungen im Zusammenhang mit der Univ. RechnungsabschlussVO

Die Voraussetzungen zur Erstellung eines Frühwarnberichts ($ 16 Univ. Rechnungsabschluss-
VO) sind nicht gegeben.

3.3. Erteilte Auskünfte

Wir erhielten Einsicht in Urkunden, Verträge und in den Schriftverkehr der Universität. Die
erforderlichen Auskünfte wurden von den gesetziichen Vertretern sowie von den zuständigen
Sachbearbeitern erteilt. Eine von den gesetzlichenVertretern unterfertigte Vollständigkeitser-
klärung haben wir zu unseren Akten genommen.

3.4. Nachteilige Veränderung der Vermögens- und Ertragslage und wesent-
liche Verluste

Es wurden die folgenden nachteiligen Veränderungen derVermögens- und Ertragslage gegen-
über dem Vorjahr bzw. Verluste, die das Jahresergebnis nicht unwesentlich beeinflusst haben,
festgestellt:

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um den Jahresverlust in Höhe von
EUR 4.482.082,79 auf EUR 7.049.527,69 verringert. Der Jahresverlust 2019 inHöhe von
EUR 4.482.082,79 ist vor allem auf eine außerordentliche Umsatzabgrenzung in Höhe von
EUR 1.548.266,00 im Zusammenhang mit Zielverfehlungen im Bereich von budgetrelevanten
Indikatoren gemäß Leistungsvereinbarung 2019 - 2021 sowie auf höhere Personalaufwendun-
gen sowie höhere sonstige betriebliche Aufwendungen bei einer lediglich leicht gestiegenen
Betriebsleistung zurückzuführen. Durch das negative Ergebnis, die Tilgung von Verbindlichkei-
ten sowie Auszahlungen für das Anlagevermögen hat sich auch ein negativer Geldfluss ergeben,
der schlussendlich zu einer Reduktion der flüssigen Mittel von EUR 28.230.315,15 auf
EUR 20.777 .I2I,B3 geführt hat.

0.09r6296.001/REMR
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3.5. stellungnahme zu Tatsachen nach S2Tg Abs. 2 und Abs. B UGB

Bei Wahrnehmung unserer Aufgaben als Abschlussprüfer haben wir keine Tatsachen fest-
gestellt, die den Bestand der geprüften Universität gefährden oder ihre Enn¡ricklung wesentlich
beeinträchtigen können oder die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von
Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Satzung erkennen lassen. Wesentliche Schwächen bei der
internen Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses sind uns nicht zur Kenntnis gelangt. Die
Voraussetzungen für die Vermutung eines Reorganisationsbedarfs (g 22 Abs. L Z 1 URG) sind
nicht gegeben.

0.0916296.001,/RBMR
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4. Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechnungsabschluss der Universität Klagenfurt, Klagenfurt am Wörthersee, be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019, der Gewinn- und Verlustrechnung für das an
diesem Stichtag endende Geschäftsjahr und den Angaben und Erläuterungen zum Rechnungs-
abschluss, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Rechnungsabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild derVermögens- und Finanzlage zum
31 . Dezemb er 2079 sowie der Ertragslage der Universität für das an diesem Stichtag endende
Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Universitätsgesetzes 2002 (UG
2002), der Verordnung über den Rechnungsabschluss der Universitäten in der geänderten Fas-
sung vom 29. Jänner 2016 sowie unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des ersten
Abschnittes des Dritten Buches des UGB.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprùfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung
der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vor-
schriften und Standards sind im Abschnitt,,Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Rechnungsabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.
Wir sind von der Universität unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unter-
nehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften, und wir haben unsere sonstigen beruf-
lichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüIlt. Wir sind der Auffas-
sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter für den Rechnungsabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechnungsabschlusses
und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Universitätsgesetzes
2002 (UG 2OO2) , der Verordnung über den Rechnungsabschluss der Universitäten in der geän-
derten Fassung vom29. Jänner 2016 sowie unter sinngemäßerAnwendung der Bestimmungen
des ersten Abschnittes des Dritten Buches des UGB ein möglichst getreues Bild derVermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Universität vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung ei-
nes Rechnungsabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Rechnungsabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Universität zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sach-
verhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit - sofern einschlägig -
anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstätig-
keit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder die Universi-
tät zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder haben keine realistische Alter-
native dazu.

0.0916296.001/REMR
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Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers flir die Prüfung des Rechnungsabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechnungsabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen
ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinrei-
chende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
-'!Ubereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung,
die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus
dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf
der Grundlage dieses Rechnungsabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von
Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen
ordnungsmäßigerAbschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wirwährend
der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt

Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter - falscher Darstellungen im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion
auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt
werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kinnen.
Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kon-
trollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen
Kontrollsystems der Universität abzugeben.
Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende
Angaben.
Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit durch die gesetzlichen Vertreter
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicher-
heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel
an der Fähigkeit der Universität zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen kann.
Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir
verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Rech-
nungsabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, un-
ser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundla-
ge der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Universität von der
Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge haben.

o

a

a

0.0916296.001/REMR
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a Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechnungsabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der Rechnungsabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild
erreicht wird.

Ein Lagebericht wurde in Anwendung des g 16 Abs. 1 UG 2002 nicht erstellt.

Klagenfurt am Wörthersee, den 2\. AptiI2O2O

PwC Kärnten
Wirtschaftsprüfung und
Steuerberatung GmbH

qez.: gez

Mag. Dietmar Stefan
Wirtschaftsprüfer

Mag. Birgit Pscheider
Wirtschaftsprüfer

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechnungsabschlusses mit unserem Bestätigungsvermerk darf
nur in der von uns bestätigten Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich
auf den deutschsprachigen und vollständigen Rechnungsabschluss. Für abweichende Fassungen sind die
Vorschriften des $ 281 Abs. 2 UGB zu beachten.

0.0916296.001,/REMR
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Universität Klagenfurt

Akt¡va

A. Anlagevermögen
L lmmaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessronen und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus
abgeleitete Lizenzen
d avon e ntge ltl ¡c h erwo rbê n

ll. Sachanlagen
1. Grundstùcke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten,

einschl¡eßlich der Bauten auf fremdem Grund
2. technische Anlagen und Maschinen
3. Wissenschaftliche L¡teratur und andere wissenschaftliche

Dateniråger
4. Sammlungeh
5. Betr¡ebs- und Geschäftsausstattung
6. Anlagen in Bau

lll. Finanzanlagen
1. Bete¡l¡gungen

B. Umlaufvermögen
l. Vorrãte

1. Betr¡ebsm¡ttel
2. noch nicht abrechenbare Leistungen im Auftrag Dritter

noch nicht abreche nbare Le¡stungen
Wertbericht¡gung zu noch n¡cht abrechenbaren Le¡stungen

ll. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Le¡stungen

davon gemâß S 27 UG
2. sonst¡ge Forderungen und Vermögensgegenstände

davon m¡t e¡ner Rëstlaufze¡t von mehr als einem Jahr
davon S 27 UG

I I l. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
davon zweckgew¡dmet Manfred-Gehr¡ng- St¡ftung

C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva

16.165.257,75 16.597.327,83 D. Verbindlichkeiten
L erhaltene Anzahlungen

davon von den Vuràten absetzbar
davon m¡t e¡rer Restlaufze¡t von b¡s zu e¡rem Jahr

2. Verbindlichke¡ten aus Lieferungen und Leistungen
davon gemàß S 27 UG
davon m¡t e¡ner Restlaufze¡t von b¡s zu e¡nem Jahr

3. sonst¡ge Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
davon im Rahmen der soz¡alen S¡cherhe¡t
davon gemâß S 27 UG
davon m¡t e¡ner Restlauhe¡t von b¡s zu e¡nem Jahr

davon m¡t eíner Restlaufze¡t von bis u e¡nem Jahr

31.12.2019

210.620,10
210.620,10

6.111.717,82
444.565,38

2.965.059,24
1.401 865,53
4.659 760,61

330.563 79

15.913.532,37

41 .105 28

69.525,25
534.372,97

540.074,94
-5 701 97

715.079,34
540.320,O9

1 705.680,0't
79.823,96

1 Án214646

2.420.759,35
20.777.121,83

238 106 77

23.801.779,40
81.289,09

4fJ.o44.326.24

31.12.2018

187.850,61
187.8æ,61

5.932.661,38
510.485,12

3.449.642,29
L396.535,53
4.609.530,04

469.649.58

r 6.368.503,94

40 973 2A

59.575,46
309.385,53

314.476,55
-5 091 02

780.884,89
680.524,76

1.233.273,16
91.634,48

RtA AtR 70

2 014 158,05
28.230.315,15

238 106 77

30.6r3.434,19
264.011.22

31.12.2019

2.998.259,73
336.978,88
226.661,67

4.051.261,96
I 53j i44 75

7.049.52't,69

6.972.772,90

4.162.254,00
33.292,æ

8.948.441,30
223 943 51

Anlage 1

zum 31 .12.2019

31.12.2018
€

2.998.259,73
336.978,88
226.661,67

8.533.344,75
9.004.338.99

I 1.531.604,48

7.042.118,31

3.967.260,00
49.999,57

8.161.255,19
263 372 46

Passiva

A. Eigenkapital
l. Eigenkapital

Universitàtskapital
davon genäß ç 27 UG
davon zweckgew¡dret ManfreúGehri ng-St¡ft ung

ll. Bilanzgewinn
davon Gew¡nnvoñrag

B, lnvestitionszuschüsse

G. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Abfert¡gungen

davon gemâß S 27 UG

2. sonst¡ge Rückstellungen
davon gemàß S 27 UG

E. Rechnungsabgrenzungsposten
davon genàß S 27 UG

*_47.44Jj124 SummePass¡va

13.110.695,30 12.128.515,19

603.898,22 368 960,99

865.880,42
51 4.577,04
865.880,42

937.200,42
76.æ6,89

937.200,42

2.897.980,14
682.81 1,17

1.609.906,92
18.786,97

) RA7 agn 1¿

463.149,45
265.579,04
463.149,45

1.279.440,86
35.657,83

1.279.440,86

7.267.020,75
706.045,53

1.496.345,34
3.056.856,14
7.267 020 75

4.70r.060,98
4.701.060,98

8.2',t4.275,37
1 72¿ 721 2n

_ 40ß4832621

9.009.61 1,06
LOOS.611 ,06

7.762.924,20
5.143.687 24

47.474.773.24

Seite 1



Anlage 2

1.1.2019 bis 3'1.12.2019U niversität Klagenfurt

1. Umsatzerlöse

a) Erlöse aufgrund von Globalbudgetzuweisungen des
Bundes

b) Erlöse aus Studienbeiträgen
c) Erlöse aus Studienbeitragsersätzen

d) Erlöse aus universitËtrer Weiterbildungsleistung
e) Erlöse gemäß S 27 UG

f) Kostenersätze gemäß S 26 UG

g) Sonstige Erlöse und andere Kostenersätze
davon sonstige Erlöse von Bundesministerien

2. Veränderung des Bestands an noch nicht
abrechenbaren Leistungen im Auftrag Dritter

3. sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

c) übrige
davon aus der Auflösung von lnvestitionsz¿,schüssen

4. Aufurrendungen für Sachmittel und sonstige bezogene
Herstel lu n gsleistungen
a) Aufwendungen für Sachmittel

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

5. Personalaufuvand

a) Löhne und Gehälter
davon Refundierungen an den Bund fürder Un¡versitätzugewiesene
Beamt¡nnen und Beamte

b) Aufrruendungen für externe Lehre
c) Aufwendungen fürAbfertigungen und Leistungen an

betriebliche Vorsorgekassen

d) Auñruendungen für Altersversorgung
davon Refund¡erungen an den Bund für der Univers¡tät zugewiesene
Beamtinnen und Beamte

e) Auñruendungen für gesetzlich vorgeschriebene
Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben
und Pflichtbeiträge
davon Refundierungen an den Bund für der Un¡versität zugewiesene
Beamt¡nnen und Beamte

f) sonstige Sozialaufiruendungen

6. Abschreibungen
a) auf Sachanlagen und immaterielle

Vermögensgegenstände

73.734.844,27 74.465.254,59

224.987,44 -1.092.106,68

2019
€

2018
€

61.482.219,74

1 .178.919,95

0,00

1.488.558,78

5.499.201,86

1.973.068,88

2.112.875,06
312.814,53

57.488.085,74

979.326,73

5.055.206,57

1.081.746,91

6.704.515,54
1.455.406,71

1.700.966,39
794.656,54

5.905,00

37.539,85

282.620,88
253.254,61

5.317,56

140.298,69

286.147,73
249 007,43

431.763,98326.065,73

589.955,09

392.551,05

663.165,06

360.873 55

982.506,14 1.024.039,61

45.867.520,78

7.303.827,38

2.923.120,79

830.833,76

2.756.793,75

1.419 377,86

9.422.254,77

329.121,03

68.508,09

45.576.624,42

7.859.409,49

676.061,28

706.133,30

1.268.023,45

44.1 18,03

10.397.345,65

1.853.695,27

52.698 50

61.869.031,94 58.676.886,60

3.229.327,54 3.189.733,73
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1 .1 .2019 bis 31 .12.2019Universität Klagenfurt

7. sonst¡ge betrieblicheAuñrendungen
a) Steuern, soweit sie nicht unter Z 13 fallen

b) übrige

8. Zwischensumme aus Z I bis 7 (Universitätsergebnis)

9. Erträge aus Finanzmitteln und Beteiligungen

10. Aufwendungen aus Finanzmitteln und Beteiligungen
davon Aufwendungen von Rechtsträgern, mit denen ein
Betei lig u ng sv erh ältn¡ s be steht

11. Zwischensumme aus Z 9 bis 10 (Finanzergebnis)

12. Ergebnis der gewöhnlichen Universitätstätigkeit

13. Steuern vom Einkommen

14. Ergebnis nach Steuern

15. Jahresfehlbetrag

16. Auflösung von Rücklagen

17. Jahresverlust

18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

19. Bilanzgewinn

12.465.267,24 11.252.655,50

2019
€

2018
€

18.146,60

12.447120,64
200.456,84

1 L052.198,66

-4.260.235,42

3.893,59

222.670,00

222.670,00

-328.402,55

10.921,26

207.670,00

207.670,00

-218.776,41 -196.748 74

4.479.011,83

3.070,96

-525.151,29

3.842,95

-4.482.082 79 -528.994,24

-4.482.082,79

0,00

-528.994,24

58.000,00

4.482.082,79

8.533.344,75

-470.994,24

9.004.338,99

4.051.261,96 8.533.344,75

Seite 2



Anlage 3

Angaben und Erläuterungen
Universität Klagenfurt

Angaben und Erläuterungen zum Rechnungsabschluss für das Rechnungsjahr 2019

Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Rechnungsabschluss der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt wurde nach den Bestimmungen des

Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten und ihre Studien (Universitätsgesetz 2OO2 - UG)

idgF. und der Verordnung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung über den

Rechnungsabschluss der Universitäten (Univ. RechnungsabschlussVO) idgF., unter Beachtung der

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung und der unternehmensspezifischen

Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Universität zu

vermitteln, aufgestellt.

Die bisherige Form der Darstellung wurde auch beider Erstellung des vorliegenden Rechnungsabschlusses

beibehalten.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten

und Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte gemäß den Vorgaben der $$ 1, 2

und 3 Univ. RechnungsabschlussVO sowie den Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches.

Bei der Erstellung des Rechnungsabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit eingehalten

Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der

Einzelbewertung beachtet und von der Fortführung des Universitätsbetriebes ausgegangen.

Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag veruvirklichten

Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste wurden berücksichtigt.

Die Umrechnung der Aktiva und Passiva in Fremdwährungen erfolgte mit dem Devisenkurs des

Entstehungstages oder zum Bilanzstichtag, soweit dies zur Wahrung des Niederst- bzw. Höchstwertprinzips

erforderlich war. Zum Stichtag waren keine Aktiva oder Passiva in Fremdwährung im Bestand.

Schätzungen beruhen auf einer umsichtigen Beurteilung. Soweit statistisch ermittelbare Erfahrungen aus

gleich gelagerten Sachverhalten vorhanden sind, hat die Universität diese bei den Schätzungen

berücksichtigt.
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Anlage 3

Angaben und Erläuterungen
Universität Klagenfurt

Aktiva

Anlagevermögen

Die Aufgliederung des Anlagevermögens und seine Entwicklung im Berichtsjahr sind im Anlagenspiegel

angeführt (vergleiche Beilage zu den Angaben und Erläuterungen).

lmmaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 210.620,10 (Vorjahr: EUR 187.850,61) werden

zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer

zum Bilanzstichtag bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorgenommen. Als Nutzungsdauer wird ein Zeitraum von 1-5

Jahren zugrunde gelegt.

Auf die Möglichkeit der Aktivierung von selbsterstelltem immateriellen Anlagevermögen gemäß $ 5 Abs 1

Univ. RechnungsabschlussVO wird vezichtet. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Anlagenspiegel

nicht gesondert ausgewiesen.
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Mensagebäude

Gebäude USI-Nord

Software und Lizenzen

EDV-Anlagen

lnvestitionen in fremde Gebäude

Technische Anlagen und Maschinen

Wissenschaftliche Literatur und andere wissenschaftliche Datenträger

Sammlungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anlage 3

Angaben und Erläuterungen
Universität Klagenfurt

Sachanlagen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen

Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear

vorgenommen. Vermögensgegenstände, die unentgeltlich der Universität zugewendet worden sind, wurden

mit dem beizulegenden Wert gemäß $ 202 Abs I UGB bewertet und - soweit abnutzbar - entsprechend der

betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Folgende Nutzungsdauern werden zugrunde gelegt

ND in Jahren

47

24

l-5

5

10

5-10

6

0

5-r0

Die wissenschaftliche Literatur und andere wissenschaftliche Datenträger werden gemäß g 7 Abs 2 Univ

RechnungsabschlussVO bewertet.

Festwerte gemäß $ 209 Abs 1 UGB wurden nicht venruendet.

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern (GwG) wurde im Sinne des $ 13 ESIG 1988 eine Vollabschreibung im

Zugangsjahr unterstellt, sodass GWG in der Bilanz nicht berücksichtigt werden. Die geringwertigen

Wirtschaftsg üter wurden im Anlagenspiegel nicht gesondert ausgewiesen.
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Anlage 3

Angaben und Erläuterungen
Universität Klagenfurt

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind entsprechend dem gemilderten Niederstwertprinzip bilanziert und bestehen neben

einem Business-Geschäftsanteil der FAMILY OF POWER OF FAMILY SCE mit beschränkter Haftung, mit

einem Buchwert von € 264,00, aus den Unternehmen:

Eigenkapital

build Gründerzentrum Kårnten GmbH, 9020 Klagenfurt am
WÖrthersee, Lakeside 801 , LG Klagenfurt, FN 223919v
Lakeside Laþs GmbH, 9020 Klagenfurt am Worthersee,
Lakeside 804b, LG Klagenfurt, FN 3069059

build Gründerzentrum Kärnten GmbH, 9020 Klagenfurt am
Wörthersee, Lakeside 801, LG Klagenfurt, FN 223919v
Lakeside Labs GmbH, 9020 Klagenfurt am Wörthersee,
Lakeside 804b, LG Klagenfurt, FN 3069059

Stand Anteil
31.12.2019

EUR o/o

10.500,00 30,00 %

30.341,28 30,00 %

EUR

653.933,67
(31.12.2018)

374.252,91
(31j22019)

Jahres-
fehlbetrag

EUR

-132.056, 1 1

(31.12.2018)
-362.991,80

(31.12.2019)

Stand Anteil
31.12.2018

EUR Yo

'10.500,00 30,00 %

30.341,28 30,00 %

Eigenkapital

EUR

646.984,78
(30.6.2018)
296.756,04

(31.12.2018)

Jahres-
fehlbetrag

EUR

-122.280,17
(30.6.2018)
-289.496,67

(31.12.2018)

Die Beteiligung an der build Gründerzentrum Kärnten GmbH ist mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.

Eine außerplanmäßige Abschreibung wurde nicht vorgenommen. Entsprechend der

Finanzierungsvereinbarung vom 20.2.2018leistet die Universität jährliche Zuschüsse in Höhe von

€72.670,00 an die build Gründezentrum Kärnten GmbH. Mit Generalversammlungsbeschluss vom

17.12.2018 wurde der Bilanzstichtag von 30.6. auf 31.12. geändert.

Die Beteiligung an der Lakeside Labs GmbH ist mit den Anschaffungskosten ausgewiesen. lm Jahr 2019

wurde ein Betrag in der Höhe von € 150.000,00 (Vorjahr: € 135.000,00) als Basisfinanzierung gemäß Kauf-

und Abtretungsvertrag vom 30.1 1.2017 übenruiesen.

Die Universität Klagenfurt ist bei der "Fachhochschule Technikum Kärnten - Gemeinnützige Privatstiftung" mit

einer einmaligen Zuwendung in Höhe von €7 .267 ,28 (entspricht ATS 100.000,00) im Jahr 2001 als Stifterin

aufgetreten.
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Anlage 3

Angaben und Erläuterungen
Universität Klagenfurt

Umlaufuermögen

Vorräte

Betriebsmittel

Die Betriebsmittelsind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Noch nicht abrechenbare Leistungen im Auftrag Dritter

Die noch nicht abrechenbaren Leistungen zu Herstellungskosten werden unter Berücksichtigung eventueller

Wertminderungen mit dem beizulegenden Wert bewertet (verlustfreie Bewertung). Bei der Ermittlung der

Herstellungskosten werden angemessene Teile mittelbar zurechenbarer Fertigungsgemeinkosten

berücksichtigt.

Bei der Ermittlung des Bilanzansatzes wurde das Niederstwertprinzip angemessen berücksichtigt; auf eine

verlustfreie Bewertung wurde Bedacht genommen.

Die Bestandsveränderung der noch nicht abrechenbaren Leistungen im Auftrag Drítter stellt sich wie folgt dar

(in €):

Noch nicht abrechenbare Leistungen vor Wertberichtigung im Auftrag Dritter 31.12.2018
Wertberichtigung 2018
Noch nicht abrechenbare Leistungen im Auftrag Dritter 31.12.2018
Storno Wertberichtigung 20 I 8
Bestandsveränderung noch nicht abrechenbarer Leistungen im Auftrag Dritter (ohne werrbericht.)

Noch nicht abrechenbare Leistungen im Auftrag Dritter vor Wertberichtigung 31.12.2019
Wertberichtigung 2019

Noch nicht abrechenbare Leistungen im Auftrag Dritter 31.12.2019

314.476,55

540.074,94
-5.701 97

534.372,97

-5.091 02
309.385,53

5.091,02
225.598,39
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Anlage 3

Angaben und Erläuterungen
Universität Klagenfurt

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Bei der

Bewertung von Forderungen wurden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt.

davon davon davon
Gesamtbetrag Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit

<1Jahr 1-5Jahre >SJahre
EUR EUR EUR EUR

1. Forderungen aus Leistungen
Vorjahr

2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände
Vor¡ahr

715.079,34
780.884,89

1.705.680,01
1.2s3.273.16

715.079,34
780.884,89

1.625.856,05
1.141 .638-68

0,00
0,00

60.424,28
65.181,80

0,00
0,00

19.399,68
26.452,68

Summe
Vorjahr

2.420.759,35
2.014.158,05

2.340.935,39
1.922.523,57

60.424,28
65.181,80

19.399,68
26.452,68

lm Posten "Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände" sind Erträge in Höhe von € 1.562.234,32

(Vorjahr: € 1.083.886,46) enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag 3l .12.2019 zahlungswirksam

werden.

ln den sonstigen Forderungen und Vermögensgegenstände sind Leistungsabgrenzungen im Zusammenhang

mit Forschungsförderungen in Höhe von € 1.404.155,35 (Vorjahr: €826.528,79) enthalten. Die Bilanzierung

dieser Abgrenzungspositionen erfolgt im Sinne einer periodengerechten Zuordnung von Aufiruendungen und

Erträgen und betrifft die Förderprojekte, bei denen die bereits angefallenen und nach den Vereinbarungen als

förderfähig erachteten Kosten während der Projektlaufzeit bisher noch nicht mit dem Fördergeber

abgerechnet werden konnten.

Aktive Rech n ungsabgrenzungsposten

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen,

soweit sie Auñ¡vand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag sind.
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Anlage 3

Angaben und Erläuterungen
Un iversität Klagenfurt

Passiva

Eigenkapital

Das Universitätskapital wurde mit dem Betrag zum Zeitpunkt der Ausgliederung per 1. Jänner 2004

angesetzt. Von der Möglichkeit einer Erhöhung bzw. Herabsetzung des Universitätskapitals wurde nicht

Gebrauch gemacht.

Der Bilanzgewinn setzt sich aus dem Jahresergebnis und dem Gewinnvortrag zusammen

Rücklagen

Die Rücklage wurde im Jahr 2018 zur Gänze aufgelöst. Es erfolgen zukünftig keine weiteren Zuweisungen

mehr.

I nvestitionszusch üsse

Die lnvestitionszuschüsse für den USI Neubau betrugen 2007 vom Land Kärnten € 100.000,00 und vom

BMBWF €.146.070,17. Für den Umbau und die Generalsanierung des Vorstufengebäudes wurde vom

BMBWF im Jahr 2008 ein lnvestitionszuschuss in Höhe von € 1.445.000,00 zur Verfügung gestellt. 2010

wurden für den Ausbau des technischen Fachbereiches (100 % der Anschaffungskosten) vom Kärntner

Wirtschaftsforderungsfonds weitere €.77.922,40 (seit 2005: €.1.924.199,76) gewährt. Aus den Mitteln des

Zukunftsfonds des Landes Kärnten standen 2010 €334.580,17 (seit 2009: 882.543,63) für lnvestitionen zur

Verfügung.

Mit einem Teil der im Jahr 2019 zugewiesenen Hochschulraumstrukturmittel wurden EDV-Geräte im Wert von

€ 43.405, 00 (Vorjahr: € 7 5.97 4,39) angeschafft .

Von der Bundesimmobiliengesellschaft (BlG) wurden im Jahr 2019 Anschaffungen in der Höhe von

€ 140.504,20 (Vorjahr: € 95.061,78) bezuschusst.

Die lnvestitionskostenzuschüsse werden analog zur entsprechenden Abschreibung der Wirtschaftsgüter

erfolgswirksam aufgelöst. Von den gesamten Zuschüssen sind per 31.12.2019 €6.972.772,90 noch nicht

ertragswirksam aufgelöst.
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Un iversitåt Klagenfurt

Die in den Sammlungen des Robert-Musil{nstituts enthaltenen Sachspenden in Höhe von €.153.277,65

(Vorjahr: €.153.277,65) wurden mit den fiktiven Anschaffungskosten bewertet und in gleicher Höhe ein

lnvestitionszuschuss eingestellt. Sammlungen werden nicht abgeschrieben.

Anlage 3

Angaben und Erläuterungen

Wert
1.1.20',|9
in EUR

Zuweisung

in EUR

lJm-
buchung
in EUR

Auflösung

in EUR

Wert
31.12.2019

in EUR

L lmmaterielleVermögensgegenstände

1. Konzessionen und ähnliche Rechte und Vorteile
sowie daraus abgeleitete Lizenzen

13.635,90 1 .782,00 0,00 -6.048,36 9.369,54

ll. Sachanlagen

1. Grundstticke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem
Grund

2. technische Anlagen und Maschinen
3. Sammlungen
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.545.520,50 0,00 371.347,20 -180.071,05 5.736.796,65

18.981 ,35
179.027,65
189.808,82

1.448,51
0,00

93,442,53

0,00
0,00
0,00

-8.542,09
0,00

-58.593,11

11.887 ,77
179.027,65
224.658,24

lll. Noch nicht ausgenützte
lnvestitionskostenzuschüsse

1.095.144,09 87.236,16 -371.347,20 0,00 B1 1.033,05

SUMME lnvestit¡onsspiegel 7.042.',t18,31 183.909,20 0,00 -253.254,61 6.972.772,90
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Anlage 3

Angaben und Erläuterungen
Un iversität Klagenfurt

Rückstellungen

Rückstellu ngen fü r Abfertigungen

Für die finanzmathematische Berechnung der Abfertigungsrückstellung zum 31J22019 wurde das

Teilwertverfahren mit einem Durchschnittszinssatz von 1,97 % angewendet (Vorjahr: 2,36o/o).

Es wird eine jährliche Gehaltssteigerung von 2,8 % (lndex, Biennalsprünge) sowie ein Fluktuationsabschlag in

Höhe von 5 o/o für Dienstnehmer Uni-KV vor Vollendung des 15. Dienstjahres berücksichtigt.

Die Summe der Rückstellungen für Abfertigungen beträgt per 31.12.2019 € 4.162.254,00

(Vorjahr: € 3.967.260,00).

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden unter Bedachtnahme auf den Vorsichtsgrundsatz in der Höhe des

voraussichtlichen Anfalles gebildet.

31.12.2019 31.12.2018
EUR EUR

Rückstellungen für Jubiläumsgelder
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube
Studienurlaube
Sonst. RST < 100 TEUR
Gutstunden
Buchwertabgang Reorg-lFF
Rückstellung Besoldungsreform 201 9

3.753.846,00
4.140.186,27

387.2r3,86
218.170,36
236. r 33,35

0,00

3.620.570,00
3.839.598,59

345.1 16,36
150.750,94
173.231,45
31.987,85

0,00212.891 46

8.948.441 30 8. 1 61 .255, I I

l) Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben

Die Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben (Global- und Drittmittel) werden auf Basis

der Bruttobezüge unter Einbeziehung der Nebenkosten ermittelt. Der bisherige Teiler bei den nicht

konsumierten Urlauben wird in Annäherung auf die tatsächliche Anwesenheitszeit mit 19 Tagen angesetzt.

2) Rückstellungen für Jubiläumsgelder

Für die finanzmathematische Berechnung der Jubiläumsrückstellung wurde das Teilwertverfahren mit einem

Durchschnittszinssatz von 1,97 % angewendet (Vorjahr: Rechnungszinssatz 2,36 o/o).

Es wird eine jährliche Gehaltssteigerung von 2,6 % (lndex, Biennalsprünge) sowie ein Fluktuationsabschlag in

Höhe von 5 % lür Dienstnehmer Uni-KV vor Vollendung des 15. Dienstjahres berücksichtigt.
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Anlage 3

Angaben und Erläuterungen
Universität Klagenfurt

Entsprechend der Bestimmungen des $ 20c Abs 3 Gehaltsgesetz (GehG) können Beamte und gemäß $ 22

VBG iVm $ 15 GehG Vertragsbedienstete,,aus einem anderen Grund" mit 65 Jahren in Pension gehen und

erhalten nach 35 Dienstjahren das Jubiläumsgeld ausbezahlt. Die lnanspruchnahmewahrscheinlichkeit wurde

mit 100 % angesetzt.

3) Rückstellung für Studienurlaube

Mit 31.12.2009 wurde erstmalig eine Rückstellung für die Möglichkeit gebildet, nachT Dienstjahren einen

maximal sechsmonatigen Studienurlaub anzutreten (S 33 lry). Als Beginn der 7-Jahresfrist wurde das

Eintrittsdatum des jeweiligen Mitarbeiters oder der jeweiligen Mitarbeiterin herangezogen. Aus Sicht der

Kommentare zum Kollektivvertrag beginnt jedoch die Frist mit Wirksamkeit des Kollektiwertrags für die

jeweilige Person zu laufen, bei den Professoren und Professorinnen wird der tatsächlichen Gegebenheiten

entsprechend der Dienstantritt zugrunde gelegt. Dem Umstand, dass nicht sämtliche in Studienurlauben

befindliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu 100o/o durch Zukauf externer Lehrbeauftragter substituiert

werden und nicht alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen Studienurlaub in Anspruch nehmen, wird durch

Berücksichtigung eines 60 % Abschlages vom Vollansatz Rechnung getragen. Dieser Ansatz ergab sich aus

einer empirischen Untersuchung der Leistungsperiode 2016 - 2018 und der sich daraus ergebenden

Beobachtung der diesem Zeitraum tatsächlich entstandenen Aufrruendungen.

4) Rückstellung Besoldungsreform 201 9

ln Österreich schlossen bis 2019 die Besoldungs- und Vorrückungssysteme für Beamte und für

Vertragsbedienstete die Anrechnung von Schulzeiten und Berufserfahrung, die vorVollendung des 18.

Lebensjahres erworben wurde, aus. Diese Regelung wurde nunmehr im Jahr 2019 vom EuGH als

diskriminierend (Diskriminierung wegen des Alters) aufgehoben. Betroffene Personen haben auf Basis des

höchstgerichtlichen Urteils Anspruch auf Neueinstufung und ggf. Anspruch auf eine Ausgleichszahlung

(rückwirkend 3 Jahre). Nachdem die betroffenen Personalia erst laufend bearbeitet werden, ist im

vorliegenden Jahresabschluss eine Rückstellung für diese Ausgleichszahlungen im Ausmaß von

C 212.891,45 gebildet worden.
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Anlage 3

Angaben und Erläuterungen
Universität Klagenfurt

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht

bewertet.

Gesamtbetrag

EUR

davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr

EUR

D. Verbindlichkeiten
1. erhalteneAnzahlungen

Vorjahr
davon von den Vorräten absetzbar
Vorjahr
davon nicht von den Vorräten absetzbar
Vorjahr

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Vorjahr

3. sonstige Verbindlichkeiten
Vorjahr
davon aus Steuern
Vorjahr
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
Vorjahr

Summe Verbindlichkeiten
Vorjahr

865.880,42 865.880,42
463.149,45 463.149,45
514.577,04 514.577,04
265.579,04 265.579,04
351.303,38 351.303,38
197.570,41 197.570,41

937.200,42 937.200,42
1.279.440,86 1.279.440,86

2.897.980,14
7.267.020,75

682.8't1,17
706.045,53

1.609.906,92
1.496.345,34

2.846.569,59
7.267.020,75

682.636,67
706.045,53

1.609.906,92
1-496.345,34

4.701.060,98 4.701.060,98
9.009.611 06 9.009.611 06

Dingliche Sicherheiten sind, wie im Vorjahr, nicht bestellt

Bei den erhaltenen Anzahlungen in der Höhe von € 865.880,42 (Vorjahr: € 463.149,45) handelt es sich um

Anzahlungen für noch nicht abrechenbare Leistungen, wovon € 514.577,04 (Vorjahr: €.265.579,04) bereits

verbrauchte Anzahlungen ("davon von den Vorräten absetzbar") und € 351.303,38 (Vorjahr: € 197.570,41)

noch nicht verbrauchte Anzahlungen betreffen.

ln den gesamten Verbindlichkeiten sind solche gemäß $ 27 iHv € 961.174,28 (Vorjahr: € 3.555.663,42)

enthalten, das entspricht zirka 2,40 % (Vorjahr: 7,49 %) der Bilanzsumme.

Der Saldo zum Stichtag 31.12.2018 beinhaltete im Vergleich zum Bilanlahr zusätzlich Projektmittel in Höhe

von € 2.461.314,38 die im Abschlussjahr an Projektpartner weitezuleiten waren sowie einen

Verrechnungssaldo in Höhe von€2.264.064,ô8 betreffend den Reorganisationsprozess der Fakultät für

interdisziplinäre Forschung und Fortbildung (lFF).

lm Posten ,,Sonstige Verbindlichkeiten" sind Aufirvendungen in Höhe von € 2.897.980,14

(Vorjahr: € 2.541.641,69) enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag zahlungswirksam werden
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Anlage 3

Angaben und Edäuterungen
Un iversität Klagenfurt

Passive Rechn u ngsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit

sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag sind. Darüber hinaus wurde eine passive

Rechnungsabgrenzung aus drohenden Budgeteinbehalten im Jahr 2021 in Höhe von € 1,548.266,00 gebildet.

Diese Abgrenzungsnotwendigkeit ergibt sich aus dem Umstand, dass die Universität die in der

Leistungsvereinbarung festgesetzten Zielwerte für budgetrelevante prüfungsaktive Studien mit hoher

Wahrscheinlichkeit nicht erreichen wird. Eine Zielverfehlung führt laut Leistungsvereinbarung zum Einbehalt

von Globalbudgetmittel. Eine realistische Einschätzung auf Basis von belegten Studien im Wintersemester

201912020 ergibt einen Küzungsbetrag in Höhe von € 4.644.798 im letzten Jahr der Leistungsperiode. lm

Sinne einer periodengerechten Darstellung von Auñruendungen und Erträgen, wird ein passiver

Rechnungsabgrenzungsposten linear in den Jahren 2019 und 2020 in Höhe von jeweils € 1.548.266,00

gebildet und im Jahr des tatsächlichen Budgeteinbehalts (2021) ertragswirksam aufgelöst.

lm Sinne einer periodengerechten Darstellung von Aufrryendungen und Erträgen wurden aus den ¡m

Globalbudget der Leistungsperiode 2016 - 2018 und den Hochschulraumstrukturmittefn 2017 - 2018

vereinnahmten Beträgen Abgrenzungen im Ausmaß von € 4.222.981,56 (Vorjahr: €2.360.731,75)

vorgenommen.

Rechn ungsabgrenzu ngsposten 31j2.2019
EUR

31.12.2018
EUR

Drittmittel Forschungsförderung
Vorhaben LV 19 -21
Budgetrückführung 2021 I Anteil 2019
U n iversitätsleh rgän ge
Vorhaben LV 16 - 18
Studienbeiträge Einzahlungen Studierende
vom Forschungsrat zugesagte Mittel
Hochsch u lrau mstruktu rm ittel
Kooperation ÖAW/CMC
Weiterbildung (Konferenzen, Tagungen etc.)
Lorbeerkonto (Prämiensystem)
USI Beiträge
PFL Lehrgänge
Sozialfonds
Stiftungsprofessuren
Förder-/Leistun gsstipend ien
Passive Rechnungsabgrenzung < 30.000,00

2.932.985,50
1.649.745,72
1.548.266,00

716.020,72
375.666,90
187.864,31
142.214,88
r01.804,ô0
99.2r 1,90
75.725,08
75.702,68
67.756,53
65.105,20
34.840,60

0,00
0,00

3.280.103,25
0,00
0,00

1.276.489,90
982.521,00
190.320,26
354.763,53
643.889,52

31.715,28
71.094,89
65.641,09
68.184,95

0,00
73.056,06

515.999,20
31.298,11

141.364 75 177.847 16

8.214.275,37 7.762.924 20

ln der passiven Rechnungsabgrenzung sind Abgrenzungen von Projekten der Forschungsförderung

(,,subventionierte Forschung") ausgewiesen, soweit bei den einzelnen Projekten bis zum Bilanzstichtag ein

EinnahmenÍ.iberhang besteht. Die Abgrenzung zu "Stiftungsprofessuren" in Höhe von € 205.000,00 (Vorjahr:

€ 515.999,20) wird ab 2019 in den Abgrenzungen "Drittmittel Forschungsförderung" dargestellt.
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Universität Klagenfurt

Erläuteru ng der Haft ungsverhältnisse:

Eventualverbindlichkeiten
Vorjahr

Anlage 3

Angaben und Erläuterungen

Gesamtbetrag
EUR

179.682,52
179.682,52

Die Eventualverbindlichkeiten se2en sich aus Bankgarantien (Kautionen für gemietete Gebäudeflächen) in

der Höhe von € 179.682,52 (Vorjahr € 179.682,52) zusammen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

lm Jahr 2019 wurden Umsatzerlöse iHv € 73.734.844,27 (Vorjahr: €74.465.254,59) erzielt. €63.421.408,08

(Vorjahr: € 54.913.219,80) entfallen auf Globalbudgetzuweisungen des Bundes. lm Abschlussjahr erfolgte

eine außerordentliche Umsatzabgrenzung im Zusammenhang mit drohenden Zielverfehlungen (siehe

Erläuterungen oben zu "Passive Rechnungsabgrenzungsposten").

lm Rechnungsabschlussjahr 2019 werden die Studienbeitragsersatzleistungen in der Höhe von

€ 5.098.333,00 (Vorjahr: € 5.055.206,57) nicht mehr als eigene Position, sondern unter "Erlöse aufgrund

von Globalbudgetzuweisungen des Bundes" ausgewiesen.

Personalaufwand

lm Rechnungsjahr wurde die Verordnung über einheitliche Standards der Kosten- und Leistungsrechnung an

Universitäten (KLR-VO) im Rechnungswesen implementiert. Damit einhergehend waren umfangreiche

Umgliederungen von Sachkonten im Personalaufwand verbunden, weshalb ein Vorjahresvergleich nur

schwer möglich ist. lnsbesondere betrifft das die Aufrruendungen für Gehälter, Aufwendungen für externe

Lehre sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Auñruendungen für gesetzlich vorgeschriebene

Sozialabgaben.

Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Vorsorgekassen

ln der Position Aufwendungen frir Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Vorsorgekassen sind

Dienstgeberbeiträge für Mitarbeitervorsorgekassen in Höhe von € 830.833,76 (Vorjahr € 706.133,30)

enthalten.
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Universität Klagenfurt

Sonstige übrige betriebliche Aufwendungen

Verbrauch von Energie (Strom, Heizung, Wasser)
lnstandhaltungen Gebäude
Betriebskosten Gebäude
Sonstige lnstandhaltungen und Reinigungen durch Dritte
Reiseaufrruendungen und Spesen
Nachrichtenaufwand (Porto, Telefon, lnternet, Telefax, etc.)
Mieten Gebäude
Sonstige Miet-, Leasing-, Lizenzgebühren
Leihpersonal und Werkverträge
Stipendien, Aus- und Fortbildung sowie ähnliche Förderungen
diverse betriebliche Aufiruendungen

Anlage 3

Angaben und Erläuterungen

2019
EUR

2018
EUR

559.027,40
413.79ô,55
843.017,07

1.211.946,64
1.221.283,85

286.595,58
2.625.461,78

714.207,36
163.157,59
971.837,82

2.s81.337 09 2.041.867 02

12.447.120,64 1 1.052.198,66

659.202,66
697.113,52
965.061,50

1.241.579,87
1.094.040,39

267.882,50
2.671.781,20

958.552,59
157.056,51

1.153.512,81
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Anlage 3

Angaben und Erläuterungen
Universität Klagenfurt

Sonstige Angaben

lmAbschlussjahrwurdenkeinederivativenFinanzinstrumenteisd.S23SAbslZlund22sowieAbs2UGB

eingesetzt. Es wurden keine wesentlichen Geschäfte gem. S 238 Abs 1 Z 10 UGB getätigt, die nicht in der

Bilanz enthalten sind.

lm Rechnungsjahr gab es keine wesentlichen zu marktunüblichen Bedingungen getätigte Geschåfte mit

nahestehenden Unternehmen und Personen ¡Sd. S 238Abs 1 Z 12UGB.

ln diesem Geschäftsjahr entstanden nachstehend angeführte Aufwendungen für den Abschlussprüfer

Prüfungsleistung € 21.840,00 (Vorjahr: € 20.400,00)

sonstige Leistung € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

lm Zusammenhang mit der COVID-19 Krise (Beginn Februar 2020) ist aus dezeitiger Sicht nicht absehbar,

wie sich diese auf die weitere Entwicklung der prüfungsaktiven Studien und somit auf die mit dem BMBWF

vereinbarten Ziele auswirkt. Wie unter,,Passive Rechnungsabgrenzungen" dargestellt, wird es der Universität

mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gelingen, den in der Leistungsvereinbarung definierten Zielwert für

prüfurigsaktive Studien zu erreichen. Dafür wurden entsprechende Umsatzabgrenzungen bereits im

Rechnungsabschluss 2019 vorgenommen (siehe Erläuterungen zu,,Passive Rechnungsabgrenzungen). Ob

sich die Corona-Krise auf das für diese Abgrenzung unterlegte Zielszenario weiter negativ auswirkt, kann aus

dezeitiger Sicht nicht abgeschätzt werden. Die Universität geht somit vorerst für das Jahr 2021von keiner

weiteren Verschlechterung und somít höheren Budgetküzung aus.
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Anlage 3

Angaben und Erläuterungen
Universität Klagenfurt

Frühwarnbericht

Nach $ l6 Univ. RechnungsabschlussVO hat das Rektorat einen Frühwarnbericht aufzustellen, wenn in der

nach $ 2 Univ. RechnungsabschlussVO aufgestellten Gewinn- und Verlustrechnung ein Jahresfehlbetrag

ausgewiesen wird und entweder die Eigenmittelquote weniger als I vH oder der Mobilitätsgrad weniger als

100 vH beträgt.

Die Kennzahlen gemäß $ 16 Univ. RechnungsabschlussVO weisen folgende Werte auf:

Modifizierte Berechnungsweise (ohne Berücksichtigung für nicht konsumierte Urlaube):

Jahresfehlbetrag per 31.12.2019 €-4.482.082,79 €-528.994,24 (31.12.2018)

Eigenmittelquote gem. $ 16 Abs 2: 35,47 o/o 39,34 % (31.12.2018)

Mobilitätsgrad gem. $ 16 Abs 3: 175,25 o/o 179,73 % (31.12.2018)

lm Zuge eines Abstimmungsprozesses zwischen der Universitätenkonferenz und dem BMBWF ist man zur

Erkenntnis gelangt, ab dem Rechnungsabschluss 2019 die Berechnungsweise des Mobilitätsgrades

dahingehend anzupassen, dass nunmehr die Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube als langfristige

Rückstellung gewertet wird und daher in der vorliegenden Berechnung keine Berücksichtigung mehr findet.

lm Abschlussjahr wurden € 28.456,31 (Vorjahr: € 44.068,10) als Urlaubsersatzleistung zur Auszahlung

gebracht.

Bisherige Berechnung:

Jahresfehlbetrag per 31.12.2019:

Eigenmittelquote gem. $ 16 Abs 2

Mobilitätsgrad gem. $ 16 Abs 3:

€ -4.482.082,79

35,47 0/o

134,310/o

€ -528.994,24 (31. 1 2.201 8)

39,34 % (31.12.2018)

146,82 % (31.12.2018)

Die Berechnungen der Kennzahlen wurden gemäß $ 16 Abs 2 und 3 Univ. RechnungsabschlussVO

durchgeführt.

Die Darstellung der obigen Kennzahlen ergibt, dass für das Berichtsjahr kein Frühwarnbericht zu erstellen ist.
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Universität Klagenfurt

Angabe gemäß $ 40 Abs 2Uc 2002

UNIVERSITÄTSSPORTINSTITUT

31.12.2019
EUR

31j22018
EUR

Erlöse des USI 1.385.523.94 1.645.134.88
- nicht ausqeschöpftes Budqet aus Vorperioden -161.927,35 -279.295,68
- direkt zuordenbare Auñruendunqen -1.224.450,35 -1 .193.098,40
Erqebnis -853,76 172.740.80

Angabe gemäß S 12 RA-VO

Die Ergebnisse aus den Tätigkeiten gemäß $$ 26 und 27 UG wurden gemäß $ 12 Abs 4 Univ

RechnungsabschlussVO ermittelt.

Ergebnisse aus Tätigkeiten gemäß S 27 UG

Ergebnis aus der Tätigkeit nach $ 27 UG
31j22019

EUR
31j22018

EUR
Erlöse aus S 27-Tätiskeiten 5.505.281,57 6.704.515,54
Sonst. Erlöse und Erträqe aus Finanzmitteln 63.673.66 142.226.90
- direkt zuordenbare Aufiffendunqen -5.646.571.24 -6.134.758.93
Ergebnis aus den Tätigkeiten gemäß S 27 (GuV) -77.616,01 711.983,51

lm Ergebnis 2019 sind interne Umbuchungen in der Höhe von € 372.000,00 vom Drittmittel- in den

Globalbudgetbereich enthalten.

Ergebnisse aus Tätigkeiten gemäß S 26 UG

Das Ergebnis gemäß S 26 UG beträgt € 3.379,40 (Vorjahr: € 3.130.63).

Anlage 3

Angaben und Erläuterungen

Ergebnis aus der Tätigkeit nach $ 26 UG
31.12.2019

EUR
31.12.2018

EUR
Kostenersätze oem. I26 1.973.0ô8.88 1.455.406.71
- direkt zuordenbare Aufrryendungen -1.969.689,48 -1.452.276,08
Erqebnis 3.379,4C 3.130,63
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Anlage 3

Angaben und Erläuterungen
Universität Klagenfurt

Ergebnisse aus Universitätslehrgängen

Ergebnis aus Un iversitätslehrgängen 31.12.2019
EUR

31.12.2018
EUR

Erlöse aus Lehrqänqen 1.473.573.83 1.066.353.41
Sonstiqe Erlöse und Erträqe aus Finanzmitteln 0.00 689.01
- direkt zuordenbare Aufrruendunqen -1.094.676,84 -1.329.718,67
Erqebnis aus der Tätiqkeit von Lehrqänqen 378.896,99 -262.676.25

Die interne Kostenrechnung zeigt, dass der Bereich Universitätslehrgänge über die gesamte Laufzeit der

Lehrgänge ein ausgeglichenes Ergebnis enruirtschaftet und keine finanziellen Risiken aus dem Bereich der

Weiterbildung zu enruarten sind. Die liquiden Mittel belaufen sich zum Stichtag 31Í2.2019 auf € 1 .276.745,55

(Vorjahr: € 1 .456.952,42).
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Un iversität Klagenfurt

Anlage 3

Angaben und Erläuterungen

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, für die Verfügungsbeschränkungen oder Zweckwidmungen
gegenü ber Dritten bestehen

Unter den Sammlungen ist der literarische Nachlass nach Sir Karl Popper enthalten, an dem ideelles
Miteigentum der Universität Klagenfurt zusammen mit dem Land Kärnten besteht. Der ideelle Anteil der
Universität Klagenfurt beträgt rund 55 o/o, der Buchwert € 638.362,00 (Vorjahr: € 63g.367,00).

Dieser Nachlass unterliegt einem Veräußerungsverbot.

Die Sammlungen des Robert'Musil-lnstituts werden zu Anschaffungskosten bewertet und sind mit einem
Buchwert in Höhe von € 582.261,70 (Vorjahr: € 568.581,70) ausgewiesen, davon Sachspenden:
€ 153.277,65.

Finanzielle Verpflichtungen der Universität Klagenfurt aus der Nutzung von im Rechnungsabschluss
nicht ausgewiesenen Sachanlagen betragen

Jahr
2020
2021
2022
2023
2024

TEUR
3.633
3.745
3.857
3.973
4.092

Vorjahr
2019
2020
2021
2022
2023

TEUR
3.377
3.478
3.582
3.690
3.801

19.300 17.928

lm wesentlichen handelt es sich um Gebäudemieten (inkl. Betriebskosten)

Angabe der Bezüge des Rektorats und des Universitätsrates gemäß S f f Z 7 RA-VO

2019
EUR

2018
EUR

Bezüge Rektorat (Bruttogehätter inkl. Dienstgeberanteit)
Bezüge Universitätsrat

742.188,00
54.919,00

721.687,00
38.384,00

797.107 00 760.071 00

An die Mitglieder des Rektorats sowie des Universitätsrates wurden gem. $1 1 Z7 litc RA-VO keine
Vorschüsse ausbezahlt bzw. keine Kredite u"rg"b"n.
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Universität Klagenfurt

Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterübersicht per 31.12.2019

Ohne Karenzierungen. Personen mit mehreren Beschäft¡gungsverhältnissen sind nur einmal gezählt.
1 Veruuendungen11,12, 14, 16, 17,18,21,23,24,25,26,27,30,81 bis84gemäßZ2.6derAnlage 1 B¡dokVUn¡
2 Verwendungen 11, 12und 81 gemäß Z 2.6 derAnlage'l BidokVUni.
3 VeMendungen 14, und 82 gemäß Z 2.6 der Anlage 1 Bidokvuni.
4 VeMendung 14 gemäß Z 2.6 der Anlage 1 BidokVUni.
5 VeMendung 82 gemäß Z 2.6 der Anlage 1 Bidokvun¡.
6 VeMendung 16,'17,'18,21,23,24,25,26,27,28,30,83,84 gemäß 2.2.6 der Anlage 1 BidokVUni
7 Verwendungen 83 gemäß Z 2.6 der Anlage 1 BidokVUni.
I Verwendung 28 gem¿iß Z 2.6 der Anlage 1 Bidokvuni.
9 Venrrendung 24 und 25 gemäß Z 2.6. der Anlage 1 BidokVUni.
10 Verwendung 40 bis 70 gemäß Z 2.6. der Anlage 1 BidokVUni.
l l.Verwendung 64 gemäß Z 2.6. der Anlage I BidokVUni.
't2 Alle Verwendungen gemäß Z 2.6 der Anlage I Bidokvun¡.

Anlage 3

Angaben und Erläuterungen

Personalkateoorien Köofe Jahresvollzeitäouivalente
Frârren Männer Gesamt Frauen Männer Gesamt

\ fssenschâftliche und kiinsllerisches Personal oesamtl s82 5S0 1.172 250.20 278.50 528.60
Professore/inn/enz 22 55 77 20.30 51.20 7'1.60
Aouivalenter 29 46 75 26.39 44.8i 71.21

Dozent/inn/ena 7 16 23 7.80 1 6.30 24.10
Assoziiertê Professor/inn/enb 22 30 52 18.60 28.50 47.10

wissenschâftliche und kùnstlerische Mitarbeiter/innenb 531 489 1.020 203.40 182.40 385.90
darunler Assistenzorofessor/inn/en/ 6 1 7 6.90 2.30 9,20
darunter Universitåtsassisten/inn/en auf Laufbahnstellen" 5 1 6 3,10 0,80 3,90
darunter t¡ber F&E- Pro¡ekte dirittfinazierte M¡tarbeiter/innen' 52 77 129 33,50 54,10 87 60

Allqeme¡nes Personal oesamt ru 339 153 492 236,30 107 40 343 70

darunter über F&E-Projekte drittf¡nanziertes allgemeines
Personalll

10 15 25 6,60 8,50 15,10

lnsoesamt" 921 743 1.664 486,50 385,80 872,30
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Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterübersicht per 31.12.2018

Ohne Karenzierungen. Personen mit mehreren Beschäftigungsverhältnissen s¡nd nur einmal gez¿thlt.
1 Venruendungenl'l ,12, 14, 16, 17,18,21,23,24,25,26,27,30,81 bisS4gemäßz2.6derAnlage 1 BictokVUni
2 Verwendungen 11, 12 und 81 gemäß Z 2.6 der Anlage 1 Bidokvuni.
3 Venivendungen 14, und 82 gemäß 22.6 der Anlage 1 B¡dokVUn¡.
4 Veruendung 14 gemäß 22.6 der Anlage 1 Bidokvuni.
5 Vemendung 82 gemäß Z 2.6 der Anlage 1 BidokVUni.
6 Verwendung 16,17,18,21,23,24,25,26,27,28,30,83,84 gemäß2'2.6 derAnlage 1 B¡dokVUni
7 VeMendungen 83 gemäß Z 2.6 der Anlage 1 BidokVUni.
B Vemendung 28 gemäß Z 2.6 der Anlage I BidokVUni.
9 Verwendung 24 und 25 gemäß Z 2.6. der Anlage 1 Bidokvuni.
10 Venruendung 40 bis 70 gemäß Z 2.6. der Anlage I Bidokvun¡.
't l.Veruvendung 64 gemäß Z 2.6. der Anlage 1 BidokVUni.
12 Alle Verwendungen gemaß Z 2.6 derAnlage 't BidokVUni.

Anlage 3

Angaben und Erläuterungen

Personalkateoorien Köofe
Frauen Männer Gesamt Frauen Männer Gesamt

Wssenschaftliche und künstlerisches Personal qesamtl 553 537 1.090 242 40 265 50 507.90
Professore/inn/en2 21 53 74 20.60 50.50 71,10
Aquivalente3 28 43 71 26.60 42.70 69,30

DozenVinn/ena 8 17 25 8,00 'f 8.40 26.40
Assoziierte Professor/inn/ens 20 26 46 18.60 24.30 42.90

wissenschaft liche und künstlerische M itarbeiter/innen6 504 44'l 945 193.50 172.30 365 80
darunter Assistenzprofessor/inn/en7 I 5 14 9.00 7.'lo '16 10
darunter Universitätsassisten/inn/en auf LaufbahnstellenB 3 0 3 1.70 0.00 1.70
darunter über F&E- Projekte dirittfinazierte Mitarbeiter/innens 51 75 126 34.10 44.70 78.80

Allgemeines Personal gesamt 1o 343 149 492 233.70 107.30 341.00
darunter über F&E-Projekte drittfinanziertes allgemeines
Personalll

18 10 28 10,80 4,90 15,70

lnsgesamtl2 896 686 1.582 476.10 372.80 848.S0
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Universität Klagenfurt

Organe

Die obersten Organe der Universität sind der Universitätsrat, das Rektorat und der Senat.

Universitätsrat: aktuelle Funktionsperiode Beginn 01.3.2018 - Ende 28.2.2023

Mag. Werner Wutscher
Vorsitzender

Univ.-Prof.¡n Mag." Dr.¡n Gabriele Kotsis
Ste llvertretende Vorsitzende

Univ.Prof.¡n Doz.in Mag.a Dr.¡n Brigitta Busch
em. O. Univ.-Prof. DDr. Hermann Kopetz
Mag.a Gundel Perschler
Univ.-Prof. Dr. Stefan Perner
Prim. Univ.-Prof. Mag. Dr. Bernd Stöckl

Rektorat

Univ.-Prof. Mag. Dr. Oliver Vitouch
Rektor

Univ.-Prof.in Dr. Friederike Wall
Vizerektorin für Forschung

Univ.-Prof. Dl Dr. Martin Hitz
Vizerektor für Personal

Ass.-Prof.in Mag." Dr.in Doris Hattenberger
Vizerektorin für Lehre

Anlage 3

Angaben und Erläuterungen
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Universität Klagenfurt

Senat Vl: Funktionsperiode Beginn 1.10.2016 - Ende 30.9.2019
SenatVll: Funktionsperiode Beginn 1.10.2019 - Ende 30.9.2022

Ao.Univ.-Prof.¡n Mag.a Dr.¡n Larissa Krainer
Vorsitzende

Univ.-Prof. Mag. DDr. Matthias Karmasin
Ste llvertretender Vorsitzender

Assoc. Prof. Dl Dr. Mathias Lux
Stellvertretender Vorsitzender

Personengruppe der Professor/inn/en
Univ.-Prof.¡n Dr. ¡n Nilüfer Aydin* (Beginn: 1 .2.2019 Ende: 30. 9.201 9)
Univ.-Prof. Dr. Daniel Barben
Univ.-Prof.¡n Dr.in Anke Bosse
Univ.-Prof. Dl Dr. Johann Eder
Univ.-Prof. Dl Dr. Wilfried Elmenreich
Univ.-Prof. Dl Dr. Gerhard Friedrich* (Beginn: 1.10.2019)
Univ.-Prof. Dr. Jörg Helbig, M.A.* (Ende: 30.9.2019)
Univ.-Prof. Dl Dr. Hermann Hellwagner* (Ende: 31.01.2019)
Univ.-Prof.in Mag.a Dr.¡n Sabine Barbara Kanduth-Kristen, LL.M.
Univ.-Prof. Mag. DDr. Matthias Karmasin
Univ.-Prof. Dr. Konrad Krainer* (Beginn: 1.10.2019)
Univ.-Prof.in Dr.in Ulrike Krieg-Holz* (Ende: 30.9.20i g)

O.Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Nadvornik* (Ende: 30.9.2019)
Univ.-Prof. Dr. Christian Pötzsche* (Ende: 30.9.2019)
Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Franz Rauch" (Ende: 30.9.2019)
Univ.-Prof. Dr. Holger Roschk* (Beginn: 1.10.2019)
Univ.-Prof. Dr. Reinhard Stauber* (Beginn: 1.10.2019)
Univ.-Prof. Dr. Stefan Sting. (Beginn: 1.10.2019)
Univ.-Prof. Dr. Ralf Terlutter
Assoc.-Prof.¡n Dlin Dr.in Angelika Wiegele* (Beginn: 1.10.2019)

Personengruppe der wissenschaft lichen Mitarbeiter/in nen
Ass.-Prof.in Dr.in Christina Beretta* (Beginn: 1.10.2019)
Univ.-Ass. Jasmin Donlic, MA. B.A, BSc* (Ende: 30.9.2019)
Assoc. Prof. Dl Dr. Mathias Lux
Ao.Univ.-Prof.¡n Mag.a Dr.in Larissa Krainer
Assoc.-Prof. Mag. Dr. René Reinhold Schallegger
Ass.-Prof. Mag. Dr. Martin Weiß
Ass.-Prof. Mag. Dr. MichaelWieser

Anlage 3

Angaben und Erläuterungen
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Universität Klagenfurt

Personengruppe der Studierenden
Pavel Barbot* (Beginn: 1.10.2109)
Markus Baurecht* (Beginn: 1.10.2019)
Sona JohannaGazer, BSc" (Ende: 10.3.2019)
Julien Herter-Courbon, BSc. (Ende: 30.9.2019)
Ervin Hurkarevic* (Ende: 29.4.2019)
Lino Kupper" (Ende: 15.1.2019)
Markus Offermanns* (Beginn: 3.5.201 9)
Franziska Schütz, BSc* (Beginn: 1.10.2019)
Simone Singh* (Beginn: 25.4.2019 Ende 30.9.2019)
Chris Stolle. (Beginn: 16.1 .2019 Ende: 2.5.2019 Beginn: 1.10.2019)
Nadine Spirek* (Beginn: 16.1.2019 Ende 30.9.2019)
Sinan Tepe
Hannah Tomasi* (Beginn: 11.3.2019 Ende 30.9.2019)
Luisa Wirth B.Sc.* (Ende: 15.1.2019)

Personengruppe der allgemeinen Bediensteten
ADir. Siegfried Susitz* (Ende: 30.9.201 9)
Sonja Werdnig* (Beginn: 1.10.2019)

Universität Klagenfurt

Klagenfurt am Wörthersee, am 21.4.2020

Das Rektorat

Univ.-Prof. Mag. Dr. Oliver Vitouch
Rektor

Univ.-Prof.in Dr. Friederike Wall
Vízerektorin für Forsch ung

Univ.-Prof. Dl Dr. Martin Hitz
Vizerektor für Personal

Ass.-Prof.in Mag." Dr.in Doris Hattenberger
Vizerektorin für Lehre

Anlage 3

Angaben und Erläuterungen
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Universität Klagenfurt

Stand
1.1.2019

Anschaff ungs-/Herstell u ngskosten
Zugänge Abgänge Umbuchungen

kumullerte Abschreibungen
Abschreibungen Abgänge

Anlage 3/Beilage

zum 31 .'12.2019

Buchwerte
Stand Stand

'1.1 .2019 31.12.2019

Stand
31.12.2019

Stand
1.1 .2019

Stand
31.12.2019

A.
t.
1.

il.
1.

2.

4.
5.
6.

lmmater¡elle Vermögensgegenstände
Konzess¡onen und åhnl¡che Rechte und Vorteile
sowie daraus abgeleitete Lizenzen
davon entgeltl¡ch emrben
Sachanlagen
Grundstúcke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten, e¡nschliêßl¡ch der Bauten auf fremdem
Grund
technische Anlagen und Maschinen
Wissenschaftliche L¡teratur und andere
wissenschâft liche Datentrâger
Sammlungen
Betriebs- und Geschàftsausstattung
Anlagen in Bau

926.177,'13
926.177.13

7.4%.OOO,24
1.971 .7æ,22

1 6.208.01 5,81
1.396.535,53

14.476.249,æ

102.758,98
102.754,98

16.U7,47
71.121,91

683.391,67
5.330,00

1.7 .270,81

21 .558,71
21.5æ,71

28.663,26
51.028,65

310.332,76
0,00

672.7@,53

0,00
0,00

1't.682,40

1.O07 .377,40
1.007.317,40

't6.58't.074,72
1.401.865,53

15.61't.494,24

738.326,52
738.326,52

1.563.338,86
1.4ü .2A1 ,10

'12.758.373,52

0,00
9.866.71 9,52

79.989,49
79.989,49

'199.106,09

1 35.454,96

1.1 10.788,84
0,00

'1.703.988,16

21.5s8,71
21.558,71

14.631,'t2
49.441,%

253.146,AA
0,00

618.974,05

796.757.30
796.757,30

1.743.8'13,83
1.547.294,10

'13.6'16.015,48

0,00
10.951.733,63

187.850,61
187.650,6'1

5.932.661,38
510.485,12

3.449.642,29
'1.396.535,53

4.609.530,04

210.620,10
210.620,10

6.111.717,82
444.565,38

2.965.059,24
1 .401.865,53
4.659.760,61

0,00
0,00

371.347 ,20
0,00

7.855.s31,65
1.991.859,48

lll. Finanzanlagen
'L Bete¡ligungen

SUMME ANLAGENSPIEGEL

42.018.216,94 2.817.489,91 1.063.317,44

00 0.00

15

3300,00 43.772.389,41 25.649.713,00 3.149.338,05 940.194,01 27.858.857,04 16.368.503,94 15.913.532,37

0,00 41.105.28 0,00 0.00 0.00 000 40 q73 41 105 2s
0,00 44.820.872,09 3.229.327,54 28.655.614,34,t6.597.327.83 16.165.257,75
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Anlage 4

Vermögens-, F¡nanz- und Ertragslage

Erläuterung Vermögenslage:

Die in den Vorräten ausgewiesenen noch nicht abrechenbaren Leistungen sind von TEUR
309 auf TEUR 534 gestiegen. Gleichzeitig ist es zu einer Erhöhung der erhaltenen
Anzahlungen auf Projekte von TEUR 463 auf TEUR 866 gekommen. Die Anzahlungsquote
konnte somit erhöht werden.

Die liquiden Mittel haben sich von TEUR 28.230 auf TEUR 20.777 verringert. Die
Verringerung ist insbesondere auf das negative Ergebnis, die Tilgung von Verbindlichkeiten
sowie Auszahlungen für das Anlagevermögen zurückzuführen.

Die sonstigen Forderungen haben sich von TEUR 1.233 auf TEUR 1.706 erhöht, wobei
sich insbesondere die Forderungen aus der Forschungsfórderung von TEUR 827 auf TEUR
1.404 erhöht haben.

Die Sozial rückstell u n gen (A bferti g ungen, J u bi läumsgelder, noch n icht konsum ierte
Urlaube) sind von TEUR 11.428 auf TEUR 12.056 gestiegen. Die Erhöhung ist beiden
Abfertigungen und Jubiläumsgeldern insbesondere auf die niedrigeren Abzinsungssätze
zurücþuführen. Bei der Urlaubsrückstellung sind die noch nicht verbrauchten Urlaubstage
gestiegen, insbesondere weil auch zusätzliches Personal eingestellt wurde. ln 2019 wurde
aufgrund der Besoldungsreform 2019 eine Rückstellung fürAusgleichszahlungen in Höhe
von EUR 212.891,46 gebildet.

1

AKTIVA
immaterielle Verm ögensgegenstände
Sachanlagen
Finanzanlagen
Anlagevermögen
langf ristige Forderungen
Vorråte
Forderungen aus Leistungen
sonstige Forderungen + RAP
flüssige Mittel
Umlaufuermögen + RAP
Summe Aktiva

31.12.2019 31.12.2018 Veränderunq
TEUR

211
15.914

41

%

0,5
39,7

0,1

TEUR

188
16.368

41

%

0,4
34,5

0.1

TEUR

23
454

0
-431

-12
235
-66
301

-7.453
-6.983
-7.426

I 6.1 66 40.4 16.597 35,0
80 0,1 92 o,2

604
715

1.706
20.777

1,5

1,8

4,3
51.9

369
781

1.405
28.230

0,8
1,6

3,0
59,5

23.802 59,4 30.785 64,8
40.04E 100,0 47.474 100,0

PASSIVA
Universitåtskapital
Bilanzgewinn
Eigenkapital
I nvestitionszuschüsse
Summe Eígenmittel ím wirtschaftlichen Sinn
Rûckstellungen für Abfertigungen
sonstige langfristige Riickstellungen
langfristi ges Fremdkapital
sonstige Rückstellungen
erhaltene Anzahlungen
Lieferantenverbind lichkeiten
sonstige Verbindlichkeiten
PRAP
übriges Fremdkap¡tal
Fremdkapital insgesamt
Summe Passiva

2.998
4.051

7,5

10,I
2.998
8.534

6,3
18,0

0
-4.483
-4.483

-69
-4.552

195
175
370
613
403
-342

-4.369
451

-3.244
-2.874
-7.426

7.O49 17, 11.532 24.3
6.973 17,4 7.042 14,8

14.022 35,0 18.574 39,1
4.162
4.141

10,4

10,3

3.967
3.966 I

,4
,4

8.303 20,7 7.933 16,7

4.808
866
937

2.898
8.214

12,0

2,2
2,3
7,2

20,5

4.195
463

1.279
7.267
7.763

8,8
1,0
2,7

15,3
16,4

17.723 44.3 20.967 44,2
26.026 65,0 28.900 60,9
40.048 100.0 47.474 100.0



Die sonstigen Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr von TEUR 7.267 auf
TEUR 2.898 gesunken. Die Verringerung ist insbesondere auf die Tilgung der
Verbindlichkeiten gegenüber der Universität für Bodenkultur aus der Übertragung des
Globalbudgets sowie von Drittmitteln in Höhe von EUR 2,3 Mio. sowie auf ein EU-Projekt,
bei dem die Universität Mittel an andere Projektpartner weiterleiten muss, in Höhe von EUR
2,5 Mio. zurücþuführen.

Die Passive Rechnungsabgrenzung ist von EUR 7,8 Mio. auf EUR 8,2 Mio. gestiegen.
Erstmals berücksichtigt wurden Abgrenzungen für Vorhaben aus der laufenden
Leistungsperiode 2019 - 2021 in Höhe von EUR 1,6 Mio. sowie die Abgrenzung für eine
drohende Budgetrückführung aufgrund des Nichterreichens von in der
Leistungsvereinbarung festgelegten Zielwerten im Bereich der prüfungsaktiven Studien in
Höhe von EUR 1,5 Mio. Die Abgrenzung für die Forschungsförderung hat sich von EUR 3,3
Mio. auf EUR 2,8 Mio. verringert.
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Erläuteru ng Ertragslage:

Die Umsatzerlöse betragen im Rechnungsjahr 2019 rd. EUR 73,7 Mio., wobei EUR 61,5
Mio. (Vorjahr: EUR 57,5) auf die Globalbudgetzuweisung entfallen. ln den Umsatzerlösen
spiegelt sich auch die Erlösabgrenzung zu drohenden Budgetkürzungen wider. Die
Veränderung des Bestandes an noch nicht abrechenbaren Leistungen ist aufgrund der
Anarbeitung von Projekten und somit höheren noch nicht abrechenbaren Leistungen mit
TEUR 225 positiv. lnsgesamt ergibt sich im Jahr 2019 eine gegenüber dem Vorjahr leicht
erhöhte Betriebsleistung von EUR 74 Mio.

Die Personalaufwendungen sind von EUR 58,7 Mio. auf EUR 61,9 Mio. gestiegen. Die
Erhöhung ist im Wesentlichen auf die jährlichen Gehaltsanpassungen sowie höheren
Sozialrückstellungen (Abfertigung, Urlaub, Jubiläumsgeld) zurückzuführen. Die
Mitarbeiteranzahl ist sowohl nach Köpfen wie auch Jahresvollzeitäquivalenten gestiegen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich von EUR 11,3 Mio. auf EUR 12,5
Mio. erhöht. Die Erhöhung ist insbesondere auf höhere Auñruendungen für Marketing und
Werbung, die zusätzliche Durchführung von Stipendienprogrammen, lnstandhaltung,
Lizenzgebühren der Bibliothek, Verluste aus dem Abgang von Sachanlagevermögen sowie
Betriebskosten für Gebäude zurückzuführen. Verringert haben sich insbesondere die
Reisespesen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Universitätstätigkeit ist im Rechnungsjahr 2019 mit
TEUR -4.479 negativ.

3

Umsatzerlöse
Bestandsveränderung
Betriebsleistung
Material- und Leistungsauñ¡vand
Bruttoergebnis
sonstige betriebliche Erträge
Personalaufiryand
Abschreibungen
sonstige betriebliche Aufwendungen
Universitätsergebnis
Finanzergebnis
Ergebnis der gewöhnlichen
U niversitätstäti gkeit
Steuern vom Einkommen
Jahresfehlbetrag
Veränderung Rücklagen
Jahresverlust
Gewinnvortrag
Bilanzgewinn

2019 2018 Veränderunq
TEUR

73.735
225

o/o

100,0
0,3

TEUR

74.465
-1.082

o/^

100,0
-1,5

TEUR

-730
1.307

%

-0,98
120,79

0,79
4,00
0,85

-24,54
-5,44
-,1,22

-10,78
-1.198,78

-11,17

-753,14
25,00

-747,26
-100,00
-851,59

-5,23
-52,53

73.960
-983

100,3
-1,3

73.383
-1.024

98,5
-1,3

577
41

72.977
326

-61.869
-3.229

-'12.465

99,0
0,4

-83,9
-4,4

-16,9

72.359
432

-58.677
-3.190

-11.252

97,2
0,6

-78,8
-4,3

-15,1

618
-1 06

-3.192
-39

-1.213
-4.260 -5,8 -328 -0,4 -3.932

-219 -0,3 -197 -0,3 -22

-4.479
-3

-6,1

0,0
-525

-4
-0,7

0,0
-3.954

,|

-4.482
0

-6,1

0,0
-529

58

-0,7

0,1

-3.953
-58

-4.482
8.533

-6,1
11,6

-471

9.004
-0,6
12,1

-4.011
-471

4.O51 5,5 8.533 't't,5 -4.482



Finanzlage

2019 2018

1. Ergebnis vor Steuern
2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegen-

stände des I nvestitionsbereiches
3. -/+ GewinnA/erlust aus dem Abgang von Vermögensgegen_

ständen des I nvestitionsbereiches
4. +/- sonstige zahlungsunwirksame Auñruendungen/Erträge,

soweit nicht Posten 6 bis 8 betreffend

TEUR

-4.479

3.229

116

-253

TEUR

3.190

16

525

-249

6. -l+ Zunahme/Abnahme derVorräte, der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva

7. +l- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen (ohne Steuer_
rückstellungen)

8. +l- zunahme/Abnahme der Verbindrichkeiten aus Lieferungen

5. Geldfluss aus dem Ergebnis

und sowie anderer Passiva

-1.387

-3.857

-458

982 74

1.134

2.432

7

uss aus der gewôhnlichen Geschäftstätigkeit
für E steuern

I
10

Netto-Geldfl -4.720
-3

3.647
-4

11. Netto-Ge rdft auss us laufende GescÍ häftstäti -4.723 3.643
12
13
14

+ Einzahlu
+ Einzahlu

ngen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen)
ngen aus Finanzanlagenabgang

ohne Finanzan enAu für

6
0

-2.736

162
69

-4.046
15. tdftNetto-Ge auss us der nvestitiI -2.730 -3.815
16. keitNetto-Geldfl uss usa F¡der erunnanzi 0 0

zahlungswirksame Veränderung des
Finanzmittelbestandes (Z 11, l5 und l6)

18. + Finanzmittelbestand am nn der Periode

17

-7.453
28.230

-172
28.402

19 nzmFina ittelbestan amd derEnde Periode 20.777 28.230
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Anlage 5

Angaben über die rechtlichen Verhältnisse

Gemäß S 1 UG 2002 sind die Universitäten Bildungseinrichtungen des öffentlichen Rechts,
die in Forschung und forschungsleitender akademischer Lehre auf die Hervorbringung neuer
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie auf die Erschließung neuer Zugänge zu den Künsten
ausgerichtet sind. Um den sich ständig wandelnden Erfordernissen organisatorisch, studien-
und personalrechtlich Rechnung zu tragen, konstituieren sich die Universitäten und ihre
Organe in g rößtmöglicher Autonom ie u nd Selbstverwaltu ng.

Die Universität ist gemäß S 4 UG 2002 eine juristische Person des öffentlichen Rechts.

Eine Einreichung des Rechnungsabschlusses zum Firmenbuch sowie die Veröffentlichung
in der Wiener Zeitung ist im UG 2002 nicht vorgesehen. Gemäß $ 20 Abs. 6 UG 2002 hat jede
Universität ein Mitteilungsblatt herauszugeben und im lnternet auf der Homepage der
Universität öffentlich zugänglich zu machen. lm Mitteilungsblatt sind insbesondere
kundzumachen:

Satzung, Entwicklungsplan und Organisationsplan einschließlich der Personalzuordnung;

Eröffnungsbilanz sowie Leistungsvereinbarung, Rechnungsabschluss, Leistungsbericht
und Wissensbilanz;

Verordnung und Geschäftsordnung von Organen sowie Richtlinien der Leitungsorgane;

Curricula;

Von der Universität zu verleihende akademische Grade sowie Bezeichnungen für die
Absolventen von Universitätslehrgängen;

Mitteilungen an die Studierenden sowie sonstige Verlautbarungen von allgemeinem
lnteresse;

Ausschreibung und Ergebnisse von Wahlen sowie Ausschreibungen von Stellen und
Leitungsfunktionen;

Mitglieder der Leitungsorgane;

Verleihung von Lehrbefugnissen sowie Berechtigungen und erteilte Bevollmächtigungen;

Verwendung der Studienbeiträge;

a)

b)

c)

d)

e)

D

s)

h)

¡)

i)

Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr

1



Die obersten Organe der Universität sind der Universitätsrat, das Rektorat, der Rektor und der
Senat. Die Zusammensetzung des Universitätsrats und des Rektorats sind in den Angaben
und Erläuterungen angegeben. Die Mitgliedschaft in mehr als einem der obersten Orgañe der
Universität ist unzulässig. Die Aufgaben der obersten Organe sind in den gg 21 ff UG 2OO2
geregelt.

Das Rektorat leitet die Universität und vertritt diese nach außen. Es hat alle Aufgaben
wahrzunehmen, die durch das UG 2002 nicht einem anderen Organ zugewiesen sind.

Die Universitäten unterliegen gem. SS 9 und 45 UG 2OO2 der Aufsicht des Bundes. Diese
umfasst die Aufsicht über die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen einschließlich der
Satzung (Rechtsaufsicht). Die vom Rektõrat zu führende Gebarung der Universität Klagenfurt
unterliegt gemäß S 15 uG 2002 der prüfung durch den Rechnungénot.

Das Einbringungsvermögen der Universität betrug zum 1. Jänner 2004 EUR 2.ggg.25g,T3;
das Eigenkapitalentsprach dem Saldo aus den im Zuge der Erstellung der Eröffnung zum 1.
Jänner 2004 ermittelten Vermögensgegenständen und schulden.
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Anlage 6

Angaben über die wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Universität beherbergt vier Fakultäten:

a) Fakultät für Kulturwissenschaften
b) Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
c) Fakultät für lnterdisziplinäre Forschung und Fortbildung (Klagenfurt, Graz und Wien)
d) Fakultät für Technische Wissenschaften

Diese sind in weitere lnstitute bzw. Abteilungen unterteilt.



Anlage 7

Angaben über die steuerlichen Verhältnisse

Gemäß $ 18 Abs. 2 UG 2002 finden alle dem Bund auf Grund bundesgesetzlicher
Bestimmungen eingeräumten abgaben- und gebührenrechtlichen Begünstigungen auch auf
die Universitäten Anwendung, soweit diese in Erfüllung ihrer gesetzlicheñ Aufgaben tätig
werden.

Al_s inländische Körperschaft des öffentlichen Rechts ist die Universität gemäß g 1 Abs. 3 Z 2
KStG mit ihren Einkünften im Sinn des $ 21 Abs. 2 und 3 KSIG (EinÈunfte, bei denen die
steuer durch steuerabzug erhoben werden) besch ränkt steuerpf lichtig.

Für Zwecke der Abfuhr von Lohnabgaben sowie der Umsatzsteuer wird die Universität ab dem
1. Jänner 2004 beim Finanzamt Klagenfurt unter der Steuernummer 30g/6849, Betriebliche
Veranlagung, Team 26, veranlagt.

Umsatzsteuerlich sind die Leistungen der Universität dem Hoheitsbereich des Bundes
zuzuordnen. Demgemäß sind die Umsätze der Universitäten gemäß $ 2 Abs. 3 UStG nicht
steuerbar, soweit kein Betrieb gewerblicher Art begründet wird.

lm Jahr 2017 ist es aufgrund des EU-Beihilfenrechts und Einführung der Trennungsrechnung
auf Basis der neuen Kosten- und Leistungsrechnungsverordnung lu einer Offeñlegung der
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt betreffend potenziell steuerbarer Sachverhalte im Bereich
der Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Kommunalsteuer und Werbeabgabe gekommen.
Entsprechend dem Offenlegungsschreiben wurden für den Zeitraum O4l2O12øis OqtZOn Aie
identifizierten Bemessungsgrundlagen sowie die Umsatzsteuerbeträge offengelegt und
fristgerecht entrichtet.



Empfohlen vom Vorstand der Kammer der Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer zuletzt mit Beschluss vom 18.04.2018

Präambel und Allgemeines

(f) Auftrag im Sinne dieser Bedingungen me¡nt jeden Vertrag über
vom zur Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten ¡n

Ausübung dieses Berufes zu erbringende Leistungen (sowohl faktische
Tät¡gkeiten als auch die Besorgung oder Durchführung von
Rechtsgeschäften oder Rechtshandlungen, jeweils im Rahmen der SS 2
oder 3 Wirtschaftstreuhandberufsgese!¿ 2017 (WTBG 201 7). Die Parteien
des Auftrages werden in Folge zum einen ,,Auftragnehmef', zum anderen
,,Auftraggebel' genannt).

(2) D¡ese Allgeme¡nen Auftragsbedingungen für
Wirtschaftstreuhandberufe gliedern s¡ch in zwei ïeile: Die
Auftragsbedingungen des l. Teiles gelten für Aufträge, bei denen die
Auftragserte¡lung zum Betrieb des Unternehmens des Auftraggebers
(Unternehmer isd KSchG) gehört. Für Verbrauchergeschäfte gemäß
Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz vom 8.3.'1979/8GBI Nr.140 ¡n

der derzeit gültigen Fassung) gelten s¡e insoweit der ll. Te¡l keine
abweichenden Bestimmungen für diese enthàlt.

(3) lm Falle der Unw¡rksamkeit einer einzelnen Bestimmung ist diese
durch e¡ne wirksame, die dem angestrebten Ziel mögl¡chst nahe kommt,
zu ersetzen.

I.TEIL

1. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Der Umfang des Auflrages ergibt sich in der Regel aus der
schriftlichen Auftragsvereinbarung zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer. Fehlt diesbezüglich eine deta¡llierte schr¡ftliche
Auftragsvere¡nbarung gilt im Zwe¡fel (2)-(4):

(?) Bei Beauftragung mit Steuerberatungsleistungen umfasst die
Beratun gstätigke¡i folgende Tät¡gkeiten:
a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommen- oder
Körperschaftsteuer sowie Umsatzsteuer und zwar auf Grund der vom
Auftraggeber vorzulegenden oder (bei entsprechender Vere¡nbarung) vom
Auftragnehmer erstellten Jahresabschlüsse und sonst¡ger, für die
Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. Wenn nicht
ausdrücklich anders vereinbart, sind die fúr die Besteuerung erforderlichen
Aufstellungen und Nachweise vom Auftraggeber beizubringen.
b) Prüfung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklärungen.
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden.
d) Mitwirkung be¡ Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebn¡sse von
Betr¡ebsprüfungen h¡nsichtlich der unter a) genannten Steuern.
e) Mitwirkung im Rechtsm¡ttelverfahren hinsichtlich der unter a) genannten
Steuern.
Erhält der Auftragnehmer ftrr die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweit¡ger schriftlicher
Vereinbarungen die unter d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu
honorieren.

(3) Soweit die Ausarbeitung von einer oder mehreren
Jahressteuererklärung(en) zum übernommenen Auftrag zählt, gehort dazu
n¡cht d¡e Uberprüfung etwaiger besonderer buchmäß¡ger
Voraussetzungen sowie die Prúfung, ob alle in Betracht kommenden
insbesondere umsatzsteuerrechil¡chen Begirnstigungen wahrgenommen
worden s¡nd, es se¡ denn, hierüber besteht e¡ne nachweisl¡che
Beauftragung.

(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen gemäß SS 2
und 3 WTBG 2017 bedaú jedenfalls nachweislich einer gesonderten
Beauftragung.

(5) Vorstehende Absätze (2) bis (4) gelten nicht be¡
Sachverständ¡gentàtigkeit.
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(6) Es bestehen ke¡nerlei Pflichten des Auftragnehmers zur
Leistungserbringung, Warnung oder Aufklärung über den Umfang des
Auftrages hinaus.

(7) Der Auftragnehmer ist berechtigt, s¡ch zur Durchführung des
Auftrages geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen
(Subunternehmer) zu bedienen, als auch sich bei der Durchführung des
Auftrages durch einen Berufsbefugten subst¡tu¡eren zu lassen. Mitarbeiter
im Sinne dieser Bedingungen meint alle Personen, d¡e den Auftragnehmer
auf regelmäßiger oder dauerhafter Bas¡s be¡ se¡ner betr¡eblichen Tätigke¡t
unterstützen, unabhäng¡g von der Art der rechtsgeschäftlichen Grundlage.

(8) Der Auftragnehmer hat be¡ der Erbringung se¡ner Leistungen
ausschl¡eßlich österreichisches Recht zu berücks¡chtigen; ausländisches
Recht ist nur be¡ ausdrücklicher schriftl¡cher Vereinbarung zu
berücksichtigen.

(9) Ändert sich d¡e Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
schriftlichen als auch mündl¡chen beruflichen Außerung, so ist der
Auftragnehmer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Anderungen oder
s¡ch daraus ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch für ¡n s¡ch
abgeschlossene Teile e¡nes Auft rages.

(1 0) Der Auftraggeber ¡st verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die von
ihm zur Verfügung gestellten Daten vom Auftragnehmer im Rahmen der
Leistungserbringung verarbeiiet werden dürfen. Diesbezüglich hat der
Auftraggeber insbesondere aber nicht ausschl¡eßlich die anwendbaren
datenschutz- und arbeitsrechtlichen Best¡mmungen zu beachten.

(11) Bringt der Auftragnehmer bei einer Behörde ein Anbringen
elektron¡sch ein, so handelt er - mangels ausdrücklicher gegenteiliger
Vereinbarung - lediglich als Bote und stellt dies keine ¡hm oder einem
einreichend Bevollmächtigten zurechenbare Willens- oder
Wissenserklärung dar.

(12) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Personen, d¡e wàhrend des
Auftragsverhältnisses Mitarbe¡ter des Auftragnehmers sind oder waÍen,
während und binnen e¡nes Jahres nach Beendigung des
Auftragsverhältnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm
nahestehenden Unternehmen zu beschäftigen, widrigenfalls er sich zur
Bezahlung eines Jahresbezuges des übernommenen lv¡tarbe¡ters an den
Auftrag nehmer verpf l¡chtet.

2. Aufklärungspfl icht des Auftraggebers; Vollständigkeitserklärung

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Auftragnehmer
auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des
Auftrages notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in
Ermangelung eines solchen rechtze¡tig in gee¡gneter Form vorgelegt
werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben
wird, die für d¡e Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können.
Dies g¡lt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst
während der Tätigkeit des Auftragnehmers bekannt werden.

(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm erteilten Auskünfte und
übergebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere
Zahlenangaben, als r¡chtig und vollständig anzusehen und dem Auftrag zu
Grunde zu legen. Der Auftragnehmer ¡si ohne gesonderten schriftl¡chen
Auftrag n¡cht verpflichtet, Unrichtigke¡ten fest zu stellen. lnsbesondere gilt
dies auch für d¡e R¡chtigkeit und Vollständigkeit von Rechnungen. Stellt er
allerd¡ngs Unrichtigkeiten fest, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu
geþen. Er hat ¡m Finanzstrafverfahren die Rechte des Auftraggebers zu
wahren.

(3) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Vollständigkeit der
vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen
im Falle von Prüfungen, Gutachten und Sachverständigentätigke¡t
schriftlich zu bestätigen.

(4) Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und anderen
Abschlüssen vom Auftraggeber erhebliche Rìs¡ken nicht bekannt gegeben
worden sind, bestehen für den Auftragnehmer insoweii diese Risiken
schlagend werden ke¡nerlei Ersatzpfl ichten.

(5) Vom Auftragnehmer angegebene Termine und Zeitpläne für die
Fert¡gstellung von Produkten des Auftragnehmers oder ïeilen davon sind
bestmögliche SchäÞungen und, sofern n¡cht anders schriftlich vereinbart,
nicht bindend. Selbiges giltfür etwa¡ge Honorarschätzungen: d¡ese werden
nach bestem Wissen erstellt; sie sind jedoch stets unverbindl¡ch.

(6) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweils aktuelle
Kontaktdaten (insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der
Auftragnehmer darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die
Gültigkeit der zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kontaktdaten
verlassen, insbesondere Zustellung an d¡e zuletzt bekannt gegebene
Adresse vornehmen lassen.
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3. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, umzu verhindern, dass die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des
Auftragnehmers gefährdet wird, und hat sèlbst jede Gefährdung d¡eser
Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesóndere für Ange6ote auf
Anstellung und ftrr Angebote, Auftiäge auf e¡gene Rec'hnung zu
übernehmen.

(2) Der Auftraggeber nimmt zur Kenntn¡s, dass seine hierfür
notwendigen personenbezogenen Daten sowie Art und Umfang inklusive
Leistungszeitraum der zwischen Auftragnehmer und Au-ftraggeber
vereinbartên Leistungen (sowohl prufungs_ als auch
Niclttprüfungsleistungen) zum Zweck der überprüfunj des Vorliegens von
Befangenheits- oderAusschließungsgründen und lntèressenkollisionen in
e¡nem allfälligen Nelzwerk, dem der Auftragnehmer angehört, verarbeitet
und zu diesem Zweck an die übrigen Mitglieder dieses Netzwerkes auch
ins Ausland übermittelt werden. Hierfür éntbindet der Auftraggeber den
Auftragnehmer nach dem Datenschutzgesetz und gemäß S gõ-Ans + Z Z
WTBG 2017 ausdrücklich von dessen Verschwiegenhãitspflicht. Der
Auftraggeber kann d¡e Entbindung von der Versõhwiegenheitspflicht
jederze¡t widerrufen.

4. Berichterstattung und Kommunikation

() .(Berichterstattung durch den Auftragnehmer) Bei prüfungen und
Gutachten ist, sowelt n¡chts anderes vereinbart wúrde, ein schriffl¡cher
Bericht zu erstatten.

(2) (Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen
Auskünfte und Steilungnahmen, e¡nscht¡eólich Berichté, (allésamt
Wissenserklärungen) des Auftragnehmers, sêiner Mitarbeiter, sonstiger
Erfüllungsgehilfen oder Substitute (,,berufliche Äußerungen,,) sind nur dann
verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen. Beruflichã Äußerungen in
elektronischen Dateiformaten, welche per Fax oder E_Mail odei unter
Verwendung ähnlicher Formen der elektronischen Kommunikat¡on
(speicher- und w¡edergabefähig und nicht mündlich dh zB SMS aber nicht
Telefon) erfolgen, übermittelt oder bestätigt werden, gelten als schriftlich;
dies gilt ausschließlich für berufliche Außerungen. DaJRisiko der Erteilung
der beruflichen Äußerungen durch dazu N¡chitbefugte und das R¡s¡ko der
Ubersendung dieser trägt der Auflraggeber.

(3) (Kommunikat¡on an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt
hiermit zu, dass der Auftragnehmer elektron¡sche Kommuniiátion mit dem
Auflraggeber (zB via E-Mail) in unverschlüsselter Form vorn¡mmt. Der
Auftraggeber erklärt, über díe mit der VeMendung elektronischer
Kommunikation verbundenen Risiken (insbeson-dere Zugang,
Geheimhaltung, Veränderung von Nachrichten im Zuge der übermittìung¡
¡nformiert zu sein. Der Auftragnehmer, se¡ne Mi-iarbeiter, sonsTigen
Erfüllungsgehilfen oder Substitute haften nicht für Schäden, die durch die
Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden.

(4) (Kommunikation an den Auftragnehmer) Der Empfäng und die
Weiterleitung von lnformationen an den Auftragnehmêr und seine
Mitarbeiter sind bei VeMêndung von Telefon - insbesondere in
Verbindung mit automatischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E_Mail
und anderen Formen der elektronischen Kommuniiation _ nicht immer
sichergestellt. Aufträge und w¡chtige lnformationen gelten daher dem
Auftragnehmer nur dann als zugegangen, wenn sie aulh physisch (nicht
(fern-)mündlich oder elektronisch) zugegangen sind, es seì dãnn, es wird¡m Einzelfall der Empfang ausdrücklich bestätigt. Automat¡sche
Ubermittlungs- und Lesebestätigungen gelten n¡ctrt als solche
?.usdrücklichen Empfangsbestät¡gungen. Dies gilt insbesondere für die
Ubermiftlung von Bescheiden und anderen lnfòrmationen über Fristen.
Krit¡sche und wichtige Mitteilungen müssen daher per posi oder Kurier an
den Auftragnehmer gesandt werden. Die übergabe von Schriftstijcken an
Mitarbeiter außerhalb der Kanzlei g¡lt nicht als ùbergabe.

(5) (Allgemein) Schr¡ftlich meint insoweit ¡n punkt 4 (2) nicht anderes
best¡mmt, 

_Schr¡fflichke¡t ¡Sd S gB6 ABGB (Unterschr¡itichkeit). Eine
fortgeschr¡ttene elektronische Signatur (Art. 26 eIDAS-
!Q.!e U) rur. I't0t2014) erfüilt das Erfordernis der Schrifttichkeit isd S gA6
ABGB (Unterschriftlichkeit), soweit dies innerhalb der parteiendispo;¡t¡on
liegt.

(6) (Werbl¡che lnformation) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber
wiederkehrend allgemeine steuenechüiche und allgãrireine
w¡rtschaftsrechtliche lnformationen elektronisch (zB per E_Mail)
übermitteln_ Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass er dàs Recht hat,
der Zusendung von Direktwerbung jederzeit zu widersprechen.

5. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers

l) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die im
Rahmen cles Auftrages vom Auftragnehm€r erstelltcn Beiichte, Gutachten,
Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Berechnungen und
dergleichen nur für Auftragszwecke (2.8. geman g 44 Abs 3 eètC rgag)
verwendet werden. Im übrigen bedarf die Weitergabe schrifflicher als auch

mündlicher beruflicher Äußerungen des Auftragnehmers an einen Dritten
zur Nutzung der schriftlichen Zust¡mmung des Auftragnehmers.
\?) Die VeMendung schr¡ftlicher als auch mündlicher beruflicher
Außerungen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ¡st unzuläss¡g; e¡n
Verstoß berechtigt den Auftragnehmer zur frisflosen Kündigung alleinoch
nicht durchgeführten Auft räge des Auftraggebers.

(9) Dem Auftragnehmer verbleibt an seinen Le¡stungen das
Urheberrecht. Die Einräumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der
schrifüichen Zust¡mmung des Auftragnehmers vorbehaltén.

6. Mängetbeseitigung

(1) Der Auftragnehmer ¡st berechtigt und verpflichtet, nachträglich
hervorkommende Unricht¡gkeiten und Mängel in seiner schrifüichen als
auch mijndlichen beruflichen Außerung zu beseitigen, und verpflichtet, den
Auftraggeber hiervon unverzügl¡ch zu verständigen. Er ist berechtigt, auch
über die ursprúngl¡che berufliche Äußerung inform¡erte Dritte von der
Anderung zu verständigen.

{?) Der Auflraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Bese¡tigung von
Unricht¡gkeiten, sofern diege durch den Auftragnehmer zu vertreten sind;
dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des
Auftragnehmers bzw. - falls eine schriftliche berufliche Äußerung nicht
abgegeben wird - sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten
Tät¡gkeit des Auftragnehmers.

(3) Der Auflraggeber hat bei Fehlschlägen der Nachbesserung
etwaiger Mängel Anspruch auf Minderung. Soweit darüber hinaui
Schadenersatzansprüche bestehen, gilt punkt 7.

7. Haftung

q) S¿ìmtliche Haftungsregelungen getten für alle Streitigkeiten im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis, gleich aus welchem
Rechtsgru¡d- Der Auftragnehmer haftet für Schädén im Zusammenhang
mit dem Auftragsverhältnis (einschließlich dessen Beendigung) nur beì
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Anwendbarkeit des $ tZSa Satz Z
ABGB wird ausgeschlossen.

(2) lm Falle grober Fehrtässigke¡t beträgt d¡e Ersatzpflicht desAuttragnehmers höchstens das zehnfache der
Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtvers¡cherung gemäß S
11. Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WrBG 2017) in áei jeweilõ
geltenden Fassung.

(3) Die Beschränkung der Haftung gemäß punkt 7 (2) bezieht s¡ch auf
den einzelnen Schadensfall. Der einzelne Schadensfall umfasst sämfl¡che
Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in
einem oder ¡n mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind.
Dabei gilt mehrlaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle
beruhendes Tun oder Unterlassen als eine einheifliche ÞflichtvedeÈung,
wenn d¡e betretfenden Angelegenheiten mite¡nander in rech{ichem und
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Ein e¡nheiflicher Schaden bleibt
ein einzelner Schadensfall, auch wenn er auf mehreren pRichtverletzungen
beruht. Weiters ist, außer bei vorsätzlicher Schädigung, eine Haftung ães
Auftragnehmers für entgangenen Gew¡nn sowie Begléit-, folge_, Nében_
oder ähnliche Schäden, ausgeschlossen.

(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur ¡nnerhalb von sechs
Monaten nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden
Kenntnis erlangt haben, spätestens aber innerhaib von drei Jahren ab
Eintritt des (Primär)Schadens nach dem anspruchsbegründenden Ereign¡s
gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen
Vorschriften zwingend andere Verjåhrungsfr¡sten festgeseÞt ;ind.

(5). lm Falle der (tatbestandsmäßigen) Anwendbarkeit des S 27S UGB
gelten dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchfiihrung des
Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Eisalz
verpflichtende Handlungen begangen worden sind und ohne Rücksicht
darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich gehandelt haben.

(6) ln Fällen, in denen ein förml¡cher Bestàt¡gungsvermerk erte¡lt wird,
!"Silnt die Verjährungsfrist spätestens mit Erteitung des
Bestätigungsvermerkes zu laufen.

(7) Wird die Tätigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten
verarbe¡tenden Unternehmens, durchgeführt, so gelten mit
Benachrichtigung des Auftraggebers darüber nach Gesetz óder Verlrag
be- oder entstehende Gewährle¡stungs- und Schadenersatzansprüché
gegen den Dr¡tten als an den Auftraggeber abgetreten. Der Auftragnehmer
haftet, unbeschadet Punkt 4. (3), diesfalls nur für Verschulden bei der
Auswahl des Dritten.

(8) Eine Haftung des Auftragnehmers Dr¡tten gegenüber ist in jedem Fall
ausgeschlossen. Geraten Dr¡tte mit der Arbeit des Auftragnehmers wegen
des Auftraggebers in welcher Form auch immer in kontakt hat der
Auftraggeber diese über diesen Umstand ausdrückl¡ch aufzuklåren. Soweit



e¡n solcher Haftungsausschluss gesetzl¡ch nicht zulässig ist oder eine
Haftung gegenüber Dritten vom Auftragnehmer ausnahmsweise
tibernommen wurde, gelten subsidiär diese Haftungsbeschränkungen
jedenfalls âuch gegenùber Dritten. Dritte können jedenfalls keine
Ansprüche stellen, die über e¡nen allfälligen Anspruch des Auftraggebers
hinausgehen. D¡e Haftungshöchstsumme gilt nur insgesamt einmal für alle
Geschädigten, e¡nschließlich der Ersatzansprüche des Auftraggebers
selbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dr¡tter
oder auch mehrere Dr¡tte) geschäd¡gt worden s¡nd; Geschädigte werden
nach ihrem Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber wird den
Auftragnehmer und dessen l\/itarbeiter von sämtl¡chen Ansprüchen Dritter
im Zusammenhang mit der Weitergabe schr¡ftlicher als auch mündl¡cher
beruflicher Außerungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad- und
klaglos halten.

(9) Punkt 7 gilt auch für allfäll¡ge Haftungsansprüche des Auftraggebers
im Zusammenhang m¡t dem Auftragsverhältnis gegenüber Dritten
(Edüllungs- und Besorgungsgehilfen des Auttragnehmers) und den
Substituten des Auft ragnehmers.

8. Verschwiegenheitspfl icht, Datenschutz

(1) Der Auftragnehmer ist gemäß S 80 WTBG 2017 verpfl¡chtet, über
alle Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang m¡t seiner Tätigkeit fúr
den Auttraggeber bekannt werden, St¡llschweigen zu bewahren, es sei
denn, dass derAuftraggeber ihn von d¡eser Schweigepflicht entbindet oder
gesetzliche Äußerungspflichten entgegen stehen.

(2) Sowe¡t es zur Verfolgung von Ansprüchen des Auftragnehmers
(insbesondere Ansprüche auf Honorar) oder zur Abwehr von Ansprüchen
gegen den Auftragnehmer (insbesondere Schadenersatzansprtrche des
Auftraggebers oder DÍitter gegen den Auftragnehmer) notwend¡g ist, ¡st der
Auftragnehmer von seiner beruflichen Verschw¡egenheitspflicht
entbunden.

(3) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonst¡ge
schriftliche berufl¡che Außerungen über die Ergebnisse seiner Tät¡gke¡t
Dritten nur mit Einwill¡gung des Auftraggebers aushändigen, es sei denn,
dass e¡ne gesetzl¡che Verpflichtung hierzu besteht.

(4) Der Auftragnehmer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher ¡m

Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (,,DSGVO) h¡ns¡chtlich aller im
Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der
Auftragnehmer ist daher befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten
im Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbe¡ten. Dem
Auftragnehmer überlassene Materialien (Papier und Datenträger) werden
grundsätzlich nach Beend¡gung der diesbezüglicher¡ Leistungserbringung
dem Auftraggeber oder an vom Auftraggeber namhaft gemachte Dr¡tte
übergeben oder wenn dies gesondert vere¡nbart ist vom Auftragnehmer
verwahrt oder vernichtet. Der Auftragnehmer ¡st berechtigt Kopien davon
aufzubewahren sowe¡t er diese zur ordnungsgemäßen Dokumentation
seiner Leistungen benöt¡gt oder es rechtlich geboten oder berufsüblich ¡st.

(5) Sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei untersiützt, d¡e
den Auftraggeber als datenschutzrechtlich Verantwortl¡chen treffenden
Pfl¡chten gegenüber Betrotfenen zu erfüllen, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, den entstandenen tatsächlichen Aufwand an den Auftraggeber
zu verrechnen. Gleiches gilt, fi.ir den Aufwand der für Auskünfte ¡m
Zusammenhang m¡t dem Auftragsverhältnis anfällt, die nach Entbindung
von der Verschwiegenhe¡tspflicht durch den Auftraggeber gegenúber
Dritten diesen Dr¡tten erteilt werden.

9. Rücktritt und Künd¡gung (,,Beend¡gung")

(1) Die Erklärung der Beendigung eines Auftrags hat schriftlich zu
erfolgen (siehe auch Punkt. 4 (4) und (5)), Das Erlöschen einer
bestehenden Vollmacht bewirkt keine Beendigung des Auftrags.

(2) Sowe¡t nicht etwas anderes schriftlich vere¡nbart oder geseÞlich
zwingend vorgeschrieben ist, können die Vertragspartner den Vertrag
jederzeit mit sofortiger Wirkung beendigen. Der Honoraranspruch
bestimmt sich nach Punkt 11.

(3) Ein Dauerauftrag (befr¡steter oder unbefr¡steterAuftrag t¡ber, wenn
auch nicht ausschließl¡ch, die Erbr¡ngung wiederholter Einzelleistungen,
auch m¡t Pauschalvergútung) kann allerdings, soweit nichts anderes
schriftlich vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unter
Einhaltung einer Fr¡st von drei Monaten (,,Beend¡gungsfrìst") zum Ende
eines Kalendermonats beendet werden.

(4) Nach Erklárung der Beendigung eines Dâuerauftrags - sind,,soweit
im Folgenden nicht abweichend best¡mmt, nur jene einzelnen Werke vom
Auftragnehmer noch fertigzustellen (verbleibender Auftragsstand), deren
vollständige Ausführung innerhalb der Beendigungsfrist (grundsätzlich)
möglich ist, soweit diese innerhalb eines lvìonats nach Beginn des Laufs
der Beendigungsfr¡st dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des Punktes 4
(2) bekannt gegeben werden. Der verbleibende Auftragsstand ist innerhalb
der Beendigungsfrist fertig zu stellen, sofern sämtliche erforderlichen
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Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden und sowe¡t n¡cht e¡n

wichtiger Grund vorliegt, der dies hindert.

(5) Wären bei e¡nem Dauerauftrag mehr als 2 gle¡chart¡ge,
üblicherweise nur einmal jährlich zu erstellende Werke (2.8.
Jahresabschlüsse, Steuererklärungen etc.) fertig zu stellen, so zählen d¡e
über 2 hinaus gehenden Werke nur bei ausdrùcklichem E¡nverständn¡s des
Auftraggebers zum verble¡benden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist
der Auftraggeber in der Bekanntgabe gemäß Punkt 9 (4) gegebenenfalls
ausdrúckl¡ch hinzuweisen.

10. Beendigung be¡ Annahmeverzug und unterlassener Mitwirkung des
Auft raggebers und rechtlichen Ausführungshindernissen

(1 ) Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer
angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine ihm
nach Punkt 2. oder sonst w¡e obliegende Mitw¡rkung, so ist der
Auftragnehmer zur fristlosen Beendigung des Vertrages berechtigt.
Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber e¡ne (auch teilweise) Durchführung
des Auftrages verlangt, die, nach begründetem Dafürhalten des
Auttragnehmers, nicht der Rechtslage oder berufsüblichen Grundsätzen
entspr¡cht. Seine Honoraransprúche best¡mmen sich nach Punkt 11.

Annahmeverzug sowie unterlassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers
begründen auch dann den Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz der
¡hm h¡erdurch entstandenen Mehrauñ/vendungen sowie des verursachten
Schadens, wenn der Auftragnehmer von seinem Kündigungsrecht keinen
Gebrauch macht.

(2) Bei Verträgen über die Fúhrung der Bücher, d¡e Vornahme der
Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ¡st eine fr¡stlose
Beendigung durch den Auftragnehmer gemäß Punkt 1 0 (1 ) zulässig, wenn
der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht gemáß Punkt 2. (1) zwe¡mal
nachwe¡slich n¡cht nachkommt.

I 1. Honoraranspruch

(1) Unterile¡bt die Ausfúhrung des Auftrages (2. B. wegen Rücktritt oder
Kündigung), so gebührt dem Auftragnehmer gle¡chwohl das vereinbarte
Entgelt (Honorar), wenn er zur Le¡stung bereit war und durch Umstände,
deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein bloßes
Mituerschulden des Auftragnehmers bleibt diesbezügl¡ch außer Ansatz,
daran gehindert worden ¡st; der Auftragnehmer braucht sich ¡n d¡esem Fall
nicht anrechnen zu lassen, was er durch andeMeitige Verwendung se¡ner
und se¡ner Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlässt.

(2) Bei Beendigung eines Dauerauftrags gebührt das vereinbarte
Entgelt für den verble¡benden Auftragsstand, sofern er fertiggestellt wird
oder dies aus Gründen, die dem Auftraggeber zuzurechnen sind,
unterbleibt (auf Punkt 11. (1) wird verwiesen). Vereinbarte
Pauschalhonorare s¡nd gegebenenfalls zu aliquotieren.

(3) Unterbleibt e¡ne zur Ausfi¡hrung des Werkes erforderliche
Mitwirkung des Auftraggebers, so ist der Auftragnehmer auch berechtigt,
ihm zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen mii der Erklärung,
dass nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben
gelte, ¡m Übrigen gelten die Folgen des Punkt 11. (1).

(4) Be¡ Nichteinhaltung der Beendigungsfr¡st gemäß Punkt 9. (3) durch
den Auftraggeber, sowie bei Vertragsauflösung gemäß Punkt 1 0. (2) durch
den Auftragnehmer behält der Auftragnehmer den vol{en Honoraranspruch
für drei Monate.

12. Honorar

(1) Sofern nicht ausdrücklich Unentgeltlichke¡t vereinbart ist, wird
jedenfalls gemäß S 1004 und S 1152 ABGB eine angemessene
Entlohnung geschuldet. Höhe und Art des Honoraranspruchs des
Auftragnehmprs ergeben sich aus der zwischen ihm und seinem
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. Sofern n¡cht nachweislich eine
andere Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers
immer auf die älteste Schuld anzurechnen.

(2) Die kleinste verrechenbare Leistungseinhe¡t beträgt eine
Viertelstunde.

(3) Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang verrechnet.

(4) Das Aktenstudium ¡n der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang
zur Vorbere¡tung des Auftragnehmers notwend¡g ist, kann gesondert
verrechnet werden.

(5) Erwe¡st sich durch nachträglich hervorgekommene þesondere
Umstände oder auf Grund besonderer lnanspruchnahme durch den
Auftraggeber ein þere¡ts vereinbartes Entqelt als unzureichend, so hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind
Nachverhandlungen zur Vereinbarung eines angemessenen Entgelts zu
führen (auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren).



(6) Der Auftragnehmer verrechnet d¡e Nebenkosten und
Umsatzsteuer zusätzl¡ch. Be¡spielhaft aber nicht abschließend
Folgenden (7) bis (9):
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Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12 gilt sinngemäß). lst
eine Ubergabe dieser Daten in einem struktur¡erten, gängigen und
maschinenlesbaren Format aus besonderen Gründen unmöglich oder
untunlich, können diese ersaÞweise ¡m Vollausdruck übergeben werden.
E¡ne Honorierung steht diesfalls dafür nicht zu.

(3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen und Kosten des
Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass selner
Tätigkeit von diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den
Schr¡ftwechsel zwischen dem Auftragnehmer und seinem Auftraggeber
und fijr die Schr¡ftstücke, die der Auftraggeber in Urschr¡ft bes¡tzt und für
Schriftstücke, die einer Aufbewahrungspflicht nach den für den
Auftragnehmer geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Verhinderung
von Geldwäsche unterliegen. Der Auftragnehmer kann von U nterlagen, d¡e
er an den Auftraggeber zurückg¡bi, Abschr¡ften oder Fotokopien anfertigen.
Sind diese Unterlagen bereits e¡nmal an den Auftraggeber übermittelt
worden so hat der Auftragnehmer Anspruch auf e¡n angemessenes
Honorar (Punkt 1 2. g¡lt sinngemäß).

(4) Der Auftraggeber hat die dem Auftragsnehmer übergebenen
Unterlagen nach Abschluss derArbeiten b¡nnen 3 Monaten abzuholen. Bei
N¡chtabholung libergebener Unterlagen kann der Auftragnehmer nach
zweimaliger nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber,
übergebene Unterlagen abzuholen, diese auf dessen Kosten zurt¡ckstellen
und/oder ein angemessenes Honorar in Rechnung stellen (Punkt 12. g¡lt
sinngemäß). D¡e weitere Aufbewahrung kann auch auf Kosten des
Auftraggebers durch Dritte erfolgen. DerAuftragnehmer haftet im Weiteren
n¡cht ftir Folgen aus Beschädigung, Verlust oder Vernichtung der
Unterlagen.

(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, fäll¡ge Honorarforderungen mit
etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder
anderen ¡n seiner Gewahrsame befindl¡chen liquiden Mitteln auch bei
ausdrückl¡cher lnveMahrungnahme zu kompensieren, sofern der
Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen
musste.

(6) Zur Sicherung einer bestehenden oder künftigen Honorarforderung
ist der Auftragnehmer berechtigt, ein finanzamtl¡ches Guthaben oder ein
anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein
Anderkonto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten
Transfer zu verständigen. Danach kann der sichergestellte Betrag
entweder im Eìnvemehmen mit dem Auftraggeber oder bei
Vollstreckbarkeit der Honorarforderung eingezogen werden.

14. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus
ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich östene¡chisches Recht unter
Ausschluss des nationalen Verweisun gsrechts.

(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des
Auftragnehmers.

(3) Gerichtsstand ist - mangels abweichender schriftlicher
Vereinbarung - das sachlich zuständige Gericht des Erfüllungsortes.

die
im

(7) Zu den verrechenbaren Nebenkosten zählen auch belegte oder
pauschal¡erte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse),
Diäten, Kilometergeld, Kopierkosten und ähnliche Nebenkosten.

(8) Be¡ besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissenzählendie
betreffenden Versicherungsprämien (inkl. Vers¡cherungssteuer) zu den
Nebenkosten.

(9) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und
Sachaufwendungen für die Erstellung von Berichten, Gutachten uä.
anzusehen.

(10) Fúr die Ausführung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche
Eriedigung mehreren Auttragnehmern übertragen worden ist, wird von
.¡edem das seiner Tät¡gkeit entsprechende Entgelt verrechnet.

(11) Entgelte und Entgeltvorschüsse sind mangels anderer
Vereinbarungen sofort nach deren schr¡ftlicher Geltendmachung fällig. Fi.lr
EntgelÞahlungen, die später als 14 Tage nach Fälligke¡t geleistet werden,
können Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen
Unternehmergeschäften gelten Verzugszinsen in der in S 456 1. und 2.
Satz UGB festgelegten Höhe.

(12) Die Verjährung richtet sich nach S 1486 ABGB und beg¡nnt mit Ende
der Leistung bzw. m¡t späterer, in angemessener Frist erfolgter
Rechnungslegung zu laufen.

(13) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab
Rechnungsdatum schriftlich be¡m Auftragnehmer Einspruch erhoben
werden. Andernfalls g¡lt die Rechnung als anerkannt. D¡e Aufnahme einer
Rechnung in die Bücher giltjedenfalls als Anerkenntn¡s.

(14) Auf die Anwendung des S 934 ABGB im S¡nne des S 351 UGB; das
ist die Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte für Geschäfte unter
Unternehmern, w¡rd verzichtet.

(15) Falls be¡ Aufträgen betreffend die Firhrung der Bücher, d¡e
Vornahme der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ein
Pauschalhonorar vereinbart ¡st, so sind mangels anderweit¡ger schriftlicher
Vereinbarung die Vertretungstàtigkeit im Zusammenhang m¡t abgaben-
und beitragsrechtlichen Prüfungen aller Art einschließlich der Abschluss
von Vergleichen über Abgabenbemessungs- oder Beitragsgrundlagen,
Ber¡chterstattung, Rechtsm¡ttelerhebung uä gesondert zu honorieren.
Sofern nichts anderes schr¡ftlich vereinbart ist, gilt das Honorar als jeweils
für ein Auftragsjahr vere¡nbart.

(16) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen im Zusammenhang mit
den im Punkt 12. (15) genannten Tätigkeiten, insbesondere Feststellungen
über das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung, erfolgt nur
aufgrund eines besonderen Auftrages.

(17) Der Auftragnehmer kann entsprechende Vorschüsse verlangen und
seine (fortgesetzte) Tät¡gkeit von der Zahlung dieser Vorschüsse abhängig
machen. Bei Dauerauftrågen darf die Erbringung we¡terer Leistungen bis
zur Bezahlung früherer Le¡stungen (sowie allfàlliger Vorschüsse gemäß
Satz 1) veMeigert werden. Be¡ Erbringung von Te¡lleistungen und offener
Teilhonor¡erung gilt dies sinngemâß.

(18) Eine Beanstandung der Arbeiten des Auftrâgnehmers berechtigt,
außer bei offenkundigen wesentlichen Mängeln, n¡cht zur auch nur
teilweisen Zurückhaltung der ihm nach Punkt 12. zustehenden Honorare,
sonstigen Entgelte, Kostenersätze und Vorschüsse (Vergütungen).

(19) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf
Vergütungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräft¡g
festgestellten Forderungen zulässig.

13. Sonstiges

(1) lm Zusammenhang mit Punkt 12. (17) wud auf das gesetzliche
Zurückbehaltungsrecht (S 471 ABGB, S 369 UGB) veMiesen; wird das
Zurückbehaltungsrecht zu Unrecht ausgeübt, haftet der Auftragnehmer
grundsätzlich gemäß Punkt 7. aber in Abweichung dazu nur bis zur Höhe
seiner noch offenen Forderung.

(2) DerAuftraggeber hat keinen Anspruch aufAusfolgung von im Zuge
der Auftragserfüllung vom Auftragnehmer erstellten Arbeitspapieren und
ähnl¡chen Unterlagen. lm Falle der Auftragserfüllung unter Einsatz
elektron¡scher Buchhaltungssysteme ist der Auftragnehmer berechtigt,
nach Ubergabe sämtlicher vom Auftragnehmer auftragsbezogen damii
erstellter Daten, für die den Auftraggeber e¡ne Aufbewahrungspflicht trifft,
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an den
Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuhänder, die
Daten zu löschen. Für die Übergabe dieser Daten in e¡nem strukturierten,
gängigen und masch¡nenlesbaren Format hat der Auftragnehmer



II. TEIL

1 5. Ergänzende Bestimmungen f ür Verbrauchergeschäfte

(1) Für Verträge zwischen Wirtschaftstreuhändern und Verbrauchern
gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes.

(2) Der Auftragnehmer haftet nur für vorsätzliche und grob fahrlässig
verschuldete Verletzung der übernommenen Verpflichtungen.

(3) Anstelle der im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ist auch im
Falle grober Fahrlässigkeit die Ersatzpflicht des Auftragnehmers nicht
begrenzt.
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(9) VerträgeüberwiederkehrendeLeistungen:

(a) Verträge, durch die s¡ch der Auftragnehmer zu Werkleistungen
und der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die
fi¡r eine unbest¡mmte oder e¡ne ein Jahr ilbersteigende Zeit geschlossen
worden sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung einer zwe¡monatigen
Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines
halben Jahres kündigen.

(b) lst die Gesamthe¡t der Le¡stungen eine nach ihrerArt unteilbare
Leistung, deren Umfang und Preis schon bei der Vertragsschließung
bestimmt s¡nd, so kann der erste Kirndigungsterm¡n bis zum Ablauf des
zwe¡ten Jahres h¡nausgeschoben werden. ln solchen Verträgen kann d¡e
Kiindigungsfrist auf höchstens sechs Monate verlängert werden.

(c) Erfordert die Erfüllung eines bestimmten, in lit. a) genannten
Vertrages erhebliche Aufwendungen des Auftragnehmers und hat er dies
dem Verbraucher spätestens bei der Vertragsschließung bekannt
gegeben, so können den Umständen angemessene, von den in l¡t. a) und
b) genannten abweichende Kündigungstermine und Kündigungsfristen
vereinbart werden.

(d) Eine Kündigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht
ausgesprochen worden ¡st, wird zum nächsten nach Ablauf der
Künd¡gungsf r¡st liegenden Künd¡gungstermin wirksam.

(4) Punkt 6 Abs 2 (Frist für
Abs 4 (Geltendmachung der
best¡mmten Frist) gilt nicht.

Mängelbeseit¡gungsanspruch) und Punkt 7
Schadenersatzansprüche ¡nnerhalb einer

(5) Rücktrittsrecht gemäß S 3 Kschc:

Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung nicht ¡n den vom
Auftragnehmer dauernd benüt¿ten Kanzleiràumen abgegeben, so kann er
von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurucktreten. Dieser Rücktritt
kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer
Woche erklärt werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung e¡ner Urkunde,
die zum¡ndest den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sow¡e
eine Belehrung über das Rûcktrittsrecht enthält, an den Verbraucher,
frühestens jedoch m¡t dem Zustandekommen des Verlrages zu laufen. Das
Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu,

1. wenn er selbst die geschäftliche Verbindung m¡t dem
Auftragnehmer oder dessen Beauftragten zwecks Schließung dieses
Vertrages angebahnt hat,

2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine
Besprechungen zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten
vorangegangen sind oder

3. bei Verträgen, bei denen die be¡derseitigen Leistungen sofort
zu erbringen sind, wenn sie übl¡cherweise von Auftragnehmern außerhalb
ihrer Kanzleiräume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt € 1 5
nrcht überste¡gt.

Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtsw¡rksamkeit der Schr¡ftform. Es
genügt, wenn der Verbraucher ein Schriftstück, das seine
Vertragserklärung oder die des Auftragnehmers enthält, dem
Auftragnehmer mit einem Vermerk zurückstellt; der erkennen lässt, dass
der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhâltung des
Vertrages ablehnt. Ês genügt, wenn die Êrtlàrung innerhalb einer Woche
abgesendet wird.

Tr¡tt der Verbraucher gemäß $ 3 KSchG vom Vertrag zurück, so hat Zug
um Zug

1. der Auftragnehmer alle empfangenen Leistungen samt
gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an zurl.lckzuerstatten und den vom
Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und nútzlichen
Aufwand zu ersetzen,

2. der Verbraucher dem Auftragnehmer den Wert der Leistungen zu
vergüten, sowe¡t s¡e ihm zum klaren und überw¡egenden Vortei¡ gereichen.

Gemäß S 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzansprüche unberührt.

(6) Kostenvoranschläge gemäß S 5 KSchG:

Für die Erstellung eines Kostenvoranschlages ¡m S¡nn des S I 1 70a ABGB
durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu
zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ¡st.

Wird dem Veftrag e¡n Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde
gelegt, so gilt dessen Richtigkeit als gewährleistet, wenn n¡cht das
Gegenteil ausdrücklich erklårt ¡st.

(7) Mängelbese¡tigung: Punkt6 wird ergänzt:

lst der Auftragnehmer nach S 932 ABGB verpflichtet, se¡ne Leistungen zu
verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu
erfüllen, an dem Ort, an dem d¡e Sache übergeben worden ist. lst es für
den Verbraucher tunl¡ch, die Werke und Unterlagen vom Auftragnehmer
gesendet zu erhalten, so kann dieser diese Übersendung auf seine Gefahr
und Kosten vornehmen.

(8) Ger¡chtsstand: Anstelle Punkt 14. (3) gilt:

Hat der Verbraucher ¡m lnland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen
Aufenthalt oder ist er im lnland bèschàftigt, so kann für eine Klage gegen
ihn nach den SS 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Absl JN nur die Zuständ¡gkeit
eines Gerichtes begründetwerden, in dessen Sprengel derWohnsitz, der
gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt.


